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Ws . p.
1. ) Przedruk ustaw nastąpił w ęzyku niemieckim. Nie mamy 

bowiem jeszcze polskiego przekładu u r z ę d o w e g o .
II. ) Ogłosz(pne ustawy obowiązują jedynie w części górno

śląskiej Województwa Śląskiego.
III. ) Z ustaw i ro2?porządzeń odnoszących się do tej materii, 

a ogłoszonych między 30. kwietnia 1920 i 16. czerwca 1922 prze
drukowano jedynie te, które zostały zatwierdzone' w Dzienniku 
Urzędowym Górnego Śląska (Journal Officiel de Haute Silésie) 
wydawanym przjez Komisję Międzysojuszniczą i Rządzącą w Opo
lu. Wszystkie inne bowiem nie mają obecnie mocy obowiązu
jącej. (Patrz „Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych 
Województwa Śląskiego“ - Dra Wł. Dąbrowskiego tom I strona 
67—89.)

IV. ) Prócz! tekstu ustawy umieszczonej w 3. tomie dzieła 
„Brauchitsch: Pr. Verwaltungsgesetze“ (rok wyd. 1910) uwzglę
dniono następujące najważniejsze przepisy prawne:

. 1.) Pr. Gesetz vom 19. Juni 1918 (G. S. 81)
2. ) Kriegsgesetz zur Vereinfachung der Verwaltung vom 13.

Mai 1918 (G. S. 53)
3. ) Verfügung der Minister des Innern und der Finanzen vom

5. Juni 1918 (Min. Bl. 122)
4. ) Pr. Gesetz vom 31. Juli 1921' (G. S. 481)
5. ) Pr: Vdg. vom 29. Dezember 1921 (G. S. 10)
6. ) Pr. Gesetz vom 5. Januar 1922 (G. S. 3)
7. ) Pr. Gesetz vom 26. August 1921 (G. S, 495)
8. ) Pr. Gesetz vom 11. April 1922 (G. S. 80)
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9. ) Ustawa Śląska z 18. stycznia 1923 (Dz. Ust. Śl. Nr. 6;
poz. 37)

10. ) Projekt
a) ustawy tymcz,asowej w przedmiocie kompetencji Rady 

Wojewódzkiej,
■ b) ustawy w przedmiocie zatwierdzenia rozporządzeń Wo

jewody odnoszących się do Wojewódzkiego Sądu Ad
ministracyjnego.

K a t o w i c e ,  w marcu 1923.

. . W. D.



Kommunalabgabengesetz d
vom 14. Juli 1893 (G. S. S. 152).

•  I. Tei l .
G e m e i n d e a b g a b e n .

E r s t e r  T i t e l :

Allgemeine Bestimmungen.

§ 1.
Die Gemeinden sind berechtigt, zur Deckung ihrer Ausgaben 

und Bedürfnisse nach Massgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes 
Gebühren und Beiträge, indirekte und direkte Steuern zu erheben, 
sowie Naturaldienste zu fordern.

§  2.
Die Gemeinden dürfen von der Befugnis, Steuern zu erheben, 

nur insoweit Gebrauch machen, als die sonstigen Einnahmen, ins
besondere aus dem Gem'eindevermögen, aus Gebühren, Beiträgen 
und vom Staate oder von weiteren Kommunalverbänden den Ge
meinden überwiesenen Mitteln zur Deckung ihrer Ausgaben nicht 
ausreichen. Auf Hunde- und Lustbarkeits-, sowie auf ähnliche, 
durch besondere Rücksichten gebotene Steuern findet diese Bestini- 
mung keine Anwendung.

Durch direkte Steuern darf nur der Bedarf aufgebracht wer
den, welcher nach Abzug des AufkoUimens der indirekten Steuern 
von dem gesamten Steuerbedarfe verbleibt, ^

§ 3.
Gewerbliche Unternehmungen der Gemeinden sind grundsätz

lich zu verwalten, dass durch die Einnahmen mindestens die ge
samten durch die Unternehmung der Gemeinde erwachsenden Aus
gaben, einschliesslich der Verzinsung und der Tilgung des Anlage-« 
kapitals, saufgebracht werden.

Eine Ausnahme ist zulässig, sofern die Unternehmung zugleich 
«inem öffentlichen Interesse dient, welches andernfalls nicht befrie
digt wird.

OUw a g a :  Zdania i słowa umieszczone w nawiasach f ] nie mają mocy obo- 
|H  wiązującej.
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Z w e i t e r  T i t e l .
Gebühren und Beiträge.

§4.
Die Gemeinden können für die Benutzung der von ihnen im 

öffentlichen Interesse unterhaltenen Veranstaltungen (Anlagen, An
stalten und Einrichtungen) besondere Vergütungen (Gebühren) er
heben.

Die Erhebung von Gebühren hat zu erfolgen, wenn die Ver
anstaltung einzelnen Gemeindeangehörigen oder einzelnen Klassen 
von solchen vorzugsweise zum Vorteile gereicht und soweit die 
Ausgleichung nicht durch Beiträge (§ 9) öder eine Mehr- oder 
Minderbelastung (§ 20) erfolgt. Die Gebührensätze sind in der Re
gel so zu bemessen, dass die Verwaltungs- ond Unterhaltungs
kosten der Veranstaltung, einschliesslich der Ausgaben für die Ver
zinsung und Tilgung des aufgewendeten Kapitals, gedeckt werden.

Besteht eine Verpflichtung zur Benutzung einer Veranstaltung 
für alle Gemeindeangehörigen oder für einzelne Klassen derselben, 
oder sind die Genannten auf die Benutzung der Veranstaltung an
gewiesen, so ist unter Berücksichtigung des öffentlichen Interesses, 
welchem die Veranstaltung dient, und der den einzelnen gewährten 
besonderen Vorteile eine entsprechende Ermässigung der Gebüh
rensätze gestattet; auch kann in Fällen^ dieser Art die Erhebung 
von Gebühren unterbleiben.

'Auf Unterrichts- und Bildungsanstalten, auf Krankenhäuser, 
Heil- und Pflegeanstalten, sowie auf vorzugsweise den Bedürf
nissen der unbemittelten Volksklassen dienende Veranstaltungen 
finden vorstehende Bestimmungen (Absatz 2 und 3) keine Anwen
dung. Jedoch muss für den Besuch der vdn den Gemeinden unter
haltenden höheren Lehranstalten und Fachschulen ein angemesse
nes Schulgeld erhoben werden.

[Andere Abweichungen von der im Abs. 2 vorgeschriebenen 
Bemessung der Gebühren sind nur aus besonderen Gründen ge-" 
stattet.] 0

Ein Zwang zur Erhebung von Chaussee-, Wege-, Pflaster- 
und Brückengeldern findet nicht statt.

Die bestehenden Vorschriften über die Verleihung des Rechts 
auf Erhebung von Chaussee-, Wege-, Pflaster-, Brücken-, Fähr-, 
Hafen-, Schleusengeldern und von anderen derartigen Verkehrsab-

Do 8 4.
0  Skreślono ustawą; Pr. Kriegsgesetz zur Vereinfachung der Verwaltung 

(Art. 5, punkt 1) vom 13. Mai 1918 (G. S. str. 53).
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gaben, sowie über die Feststellung der Tarife für solche, werden 
durch dieses Gesetz nicht berührt.

§ 6.
Die Gemeinden, Amtsbezirke, Aemter und Landbilrgermei- 

stereien sind berechtigt, für die Genehmigung und Beaufsichtigung 
von Neubauten und anderen baulichen Herstellungen, soVie für die 
ordnungs- und feuerpolizeiliche Beaufsichtigung von Messen und 
Märkten, von Musikaufführungen, Schaustellungen, theatralischen 
Vorstellungen und sonstigen Lustbarkeiten Gebühren zu erheben. 
Die Erhebung von Gebühren und Lustbarkeitssteuern schliesst die 
Erhebung yon Gebühren für die Beaufsichtigung der Lustbarkeit aus.

[Im übrigen bewendet es hinsichtlich der Befugnis der Ge
meinden, für einzelne Handlungen ihrer Organe Gebühren (Ver
waltungsgebühren) zu erheben, bei den bestehenden Bestimmungen.]

Die im Abs. 1 genannten Verbände dürfen, soweit nicht Ge
bührenfreiheit gesetzlich angeordnet ist, für einzelne Handlungen 
ihrer Organe (für eine Tätigkeit) die im wesentlichen im Interesse 
einzelner erfolgen, Verwaltungsgebühren erheben. Gebührenfrei 
sind Handlungen, bei denen ein öffentliches Interesse vorliegt, und 
der mündliche Verkehr. In den zu erlassenden Gebührenordnungen 
müssen die einzelnen Handlungen, für deren Vornahme eine Ge
bühr erhoben werden soll, nach Art und Inhalt der Tätigkeit be
zeichnet werden. )̂

Die Gebühren müssen so bemessen werden, dass deren Auf
kommen die Kasten des bezüglichen Verwaltungszweiges nicht 
übersteigf).

§ 7.
Gebühren sind im voraus nach festen Normen und Sätzen zu 

bestimmen. Eine Berücksichtigung Unbemittelter ist nicht ausge
schlossen.

§ 8.
Die Festsetzung von Gebühren bedarf in den Fällen des § 4 

Absatz 3 [und 5 und des § 6] )̂ der Genehmigung.
Das Erfordernis der Genehmigung des Schulgeldes durch die 

Schulaufsichtsbehörde bleibt unberührt.

WM

Do § 6.
0 , 2) nowe brzmienie nadała ustępowi drugiemu i trzeciemu ustawa:
Gesetz zur Aenderung des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 

(G. S. S. 152) sowie des Kreis- und frovinzialabgabengesetzes vom 22. April 1906 
(G. S. S. 159) und einiger sonstiger Vorschriften des kommunalen Abgabenrechts 
vom 26. August 1921 (G. S. 495).

Do § 8. ^
1) Skreślono ustawą; Preuss. Kriegsgesetz zur Vereinfachung der Ver

waltung (Art. 5, punkt 2) vom 13. Mai 1918 (G. S. str. 53). Patrz jednakże ustęp 
trzeci tego §.
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Die Vorschriften des Artikels 5 Nummer 2 des Kriegsgesetzes 
zur Vereinfachung der Verwaltung vom 13. Mai 1918 (G. S. S. 53) 
soweit sie sich auf Verwaltungsgebühren im Sinne des § 6 Abs. 2 
beziehen aufgehoben^).

§ 9.
Die Gemeinden können behufs Deckung der Kosten für Her

stellung und Unterhaltung von Veranstaltungen, welche durch das 
öffentliche Interesse erfordert werden, von denjenigen Grundeigen
tümern und Gewerbetreibenden, denen hierdurch besondere wirt
schaftliche Vorteile erwachsen, Beiträge zu den Kosten der Veran
staltungen erheben. Die Beiträge sind nach den Vorteilen zu be
messen.

Beiträge müssen in der Regel erlioben werden, wenn anderen
falls die Kosten, einschliesslich der Ausgaben für die Verzinsung 
und Tilgung des aufgewendeten Kapitals, durch Steuern aufzu
bringen sein würden.

Der Plan der Veranstaltung ist nebst einem Nachweise der 
Kosten offen zu legen. Der Beschluss der Gemeinde wegen Er
hebung von Beiträgen ist unter der Angabe, wo und während wel
cher Zeit Plan nebst Kostennachweis zur Einsicht offen liegen, in 
ortsüblicher Weise mit dem Bemerken bekannt zu machen, dass 
Einwendungen gegen den Beschluss binnen einer bestimmt zu be
zeichnenden Frist von mindestens vier V/ochen bei dem Gemein- 
devorstande anzubringen seien. Handelt es. sich um eine Ver
anstaltung, welche nur einzelne Grundeigentümer oder Gewerbetrei
bende betrifft, so genügt an Stelle der Bekanntmachung eine Mit
teilung an die Beteiligten. [Der Beschluss bedarf der Genehmigung]. 
Ueber Einwendungen entscheidet die zur Genehmigung von Ge
meindebeschlüssen nach diesem Gesetze zuständige Behörde^).

•Zu diesem Behufe hat der (lemcindevorsland den Beschluss 
nebst den dazu gehörigen Vorverhandlungen und der Anzseige, [ob 
und]^) welche Einwendungen innerhalb der gestellten Frist erhoben 
sind, der zuständigen Behörde einzureichen.

2) Ustęp trzeci § 8. wprowadziła ustawa:
Gesetz zur Aenderung des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 

(G. S. S. 152) sowie des Kreis- und Provinzialabgabengesetzes vom 23. April 1906 
(G. S. S. 159) und einiger sonstiger Vorschriften des kommunalen Abgaberfrechts 
vom 26. August 1921 (G. S. 495).

Postanowienie Art. 5. Nr. 2. ustawy^ skreśliło w ustępie pierwszym § 8. 
słowa „und 5 und des § 6“ .
Do § 9. I

!•) W brzmieniu ustalonem Art. 5. Preus. Kriegsgesetz zur Vereinfachung 
der Verwaltung vom 13. Mai 1918 (G. S. str. 53).

2) Skreślono Art. 5. ustawy: Preuss. Kriegsgesetz zur Vereinfachung der 
Verwaltung vom 13. Mai 1918 (G. S. str. 53).
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Der Beschluss der zuständigen Behörde ist in gleicher Weist 
zur Kertntnis der Beteiligten zu bringen, wie der Beschluss der 
Gemeinde bekannt gemacht worden ist.

Gegen den Beschluss der zuständigen Behörde steht den Bt- 
teiligten die Beschwerde offen. Sind Einwendungen nicht innerhalb 
der gesetzlichen Frist erhoben oder ist über die erhobenen rechts
kräftig entschieden, so hat dies der Gemeindevorstand in der im 
Abs. 3 angegebenen Weise bekanntzumachen. Mit dieser Bekannt
machung wird der Beschluss rechtswirksam.^)

§ 9 a.
1) Als Veranstaltung im Sinne des § 9 gilt auch der Bau von 

Kleinwohnungen. Als wirtschaftlicher 'Vorteil ist dabei für di« 
Heranziehung von Arbeitgebern zu Beiträgen die Tatsache anzu
sehen, dass durch die geplanten Wohnungen eine unter den Ar
beitnehmern der Arbeitgeber hervorgetretene Wohnungsftot gemil
dert oder einer drohenden Wohnungsnot vorgebeugt wird. Unter 
Kosten sind dabd nur diejenigen Baukosten ’zu verstehen, die 
nach Abzug des durch die ortsüblichen Mieten verzinsten Teiles der 
Baukosten noch zu decken sind (sogenannte nicht rentierliche Bau
kosten), Zu Beiträgen für den Bau vob Kleinwohnungen dürfen 
nur Arbeitgeber herangezogen werden, welche in der Gemeinde 
mehr als 20 Arbeitnehmer beschäftigen.

2) Die Arbeitgeber können zu Beitragsgemeinschaften ver
einigt werden. Die Unterverteilung der Beiträge innerhalb der Ge
meinschaften ist durch Satzung zu regeln, die der Genehmigung der 
Minister des Innern und der Finanzen bedarf.O

3) Beitragsgemeinschaften können, wenn sich das Bedürfnis 
auf mehrere Gemeinden und Gutsbezirke erstreckt, auch von be
stehenden oder zu begründenden Zweckverbänden oder von Ge
meindeverbänden gebildet werden.

4) Streitigkeiten über die Heranziehung. zu Beiträgen durch
die Gemeinschaft werden im VerWaltungsstreitverfahren ent
schieden.®) ' , ■ ' l ll l

3) Ustęp ostatni uzupełniono Art. 5. Preuss. Kriegsgesetz zur Vereinfachung 
der Verwaltirag vom 13. Mai 1918 (G. S. str. 53).
Do § 9 a.

§ ten został wprowadzony ustawą:
Gesetz zur Aenderung des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Julj 1893 

(G. S. S. 152) sowie des Kreis- und Provinzialabgabengesetzes vom 23. April 1906 
(G. S. S. 159) und einiger sonstiger Vorschriften des kommnnalen Abgabenrechts 
vom 26. August 1921 (G. S. 495).

1) Patrz Art. 2. projektu ustawy tym. w przedmiocie kompetencji Rady 
Wojewódzkiej (Uzupełnienie XI-tej broszurki.

*) Patrz uzupełnienie XI-tej broszurki.

Ustawa o daninacli komunalnych.
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5) Arbeitgeber, die insbesondere nach dem 1. Januar 1919 
bereits selbst zum Bauen von Wohnungen für ihre Arbeitnehmer 
aus eigenen Mitteln in angemessenem Verhältnis zur Zahl ihrer Ar
beitnehmer beigetragen haben, sollen von diesen Beiträgen be
freit werden.

§ 10.
Die Vorschriften des Gesetzes, betreffend die Anlegung und 

Veränderung von Strassen und Plätzen in Städten und ländlichen 
Ortschaften vom 2. Juli 1875 (G. S. S. 561) bleiben mit der Mass
gabe in Kraft, dass die im § 15 daselbst vo)rgesehenen Beiträge nach 
einem anderen, als dem dort angegebenen Masstabe, insbesondere 
auch nach der bebauungsfähigen Fläche, bemessen werden dürfen.

§ 11.
[Die Vorschriften des Gesetzes, betreffend die Erhebung von 

Marktstandgeld, vom 26. April 1872 (G. S. S. 513) bleiben un- 
berührtl.

 ̂ 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 Abs. 3 des Gesetzes betreffend die 
Erhebung von Marktstandgeld, vom 26. April 1872 (G. S. S. 513) 
werden gestrichen.^)

Ebenso behält es bei den Bestimmungen der Gesetze über 
die Errichtung öffentlicher Schlachthäuser vom 18. März 1868 (G.
S. S. 277) und vom 9. März 1881 (G. S. S. 273) sein Bewenden, 
jedoch dürfen für die Schlachthausbenutzung Gebühren bis zu einer 
solchen Höhe erhoben werden, dass durch ihr jährliches Aufkom
men die Kosten der Unterhaltung der Anlage und des Betriebes, 
sowie [ein Betrag von 8 Prozent des Anlagekapitals und der etwa 
gezahlten Èntschädigungssumme] éin wirtschaftlich angemessener 
Betrag zur Verzinsung und Tilgung des Anlagekapitals und der 
etwa gezahlten Entschädigungssumme sowie zur Erneuerung vor
handener Anlagen*) gedeckt werden.

Die Gebühren für die Untersuchung des nicht in öffentlichen 
Schlachthäusern ausgeschlachteten Fleisches (Artikel 1 § 2 Nr. 2 
und 3 des Gesetzes vom 9. März 1881) können in einfer den Ge
bühren für die "^Schlachthausbenutzung entsprechenden Höhe be
messen werden.__________  ' l
Do § 11.

1), 2) Zdania w nawiasach [ ], w miejsce których weszło te postanowienie 
skreślono ustawą:

Gesetz zur Aenderung des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 
(G. S. S. 152) sowie des Kreis- und Provinzialabgabengesetzes vom 23. April 1906 
(G. S. S. 159) und einiger sonstiger Vorschriften des kommunalen Abgabenrechts 
vom 26. August 1921 (G. S. 495).
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§ 12.
In Badeorten, klimatischen und sonstigen Kurorten können 

die Gemeinden für die Herstellung und Unterhaltung ihrer zu Kur
zwecken getroffenen Veranstaltungen, Vergütungen, (Kurtaxen) 
erheben.

D r i t t e r  Te i l .  

G e m e i n d e s t e u e r n .

E r s t e r A b s c h n i t t  

Indirekte Gemeindesteuern.

§ 13.
1) Die Gemeinden sind zur Erhebung indirekter Steuern inner

halb der durch die Reichsgesetze gezogenen Grenze befugt.
2) Den Gemeinden sind Vereinbarungen mit den Beteiligten 

gestattet, wonach der Jahresbetrag der zu entrichtenden indirekten 
Steuern für mehrere Jahre im voraus fest bestimmt wird. Die 
Vereinbarungen bedürfen der Genehmigung

3) Bei vojr dem 1. Januar 1919 getroffenen Steuerverein- 
barungen haben die Gemeinden binnen 3 Monaten nach Inkrafttre
ten dieses Gesetzes das Recht, eine Abänderung der bestehenden 
Abmachugen zu verlangen, wenn und insoweit infolge der geänder
ten wirtschaftlichen Verhältnisse das Anwachsen ihrer Zuschläge 
ziü den Realsteuern und die Steigerung der durch die Arbeitnehmer 
des Beteiligtet verursachten Kommunallasten, insbesondere für 
Volksschul-, Armen-, Wegeunterhaltung- und Polizeilasten, so er
heblich sind, dass billigerweise die Tragung der Mehrkosten der 
Allgemeinheit und den Gemeindeangehörigen nicht zugeniutet wer
den kann. Falls sich im Wege von Verhandlungen eine Einigung 
über ein neues Abkommen nicht erzielen lässt, so entscheidet ein 
Schiedsgericht, das aus je einem von der Gemeinde und den Be
teiligten zu bestimmenden Vertreter und einem von der Aufsichts
behörde zu ernennenden Obmann besteht. Gegen die Entscheidung 
des Schiedsgerichts findet in Landgemeinden die Beschwerde an 
den Kreisausschuss, in Städten die Beschwerde an den Bezirks
ausschuss statt. Kreisausschuss und Bezirksausschuss entscheiden 
endgültig.



4) Die Gebühren für das Sdiiedsgericht werden bei Meinunfs- 
vcrschiedcnheiten von den Ministern des Innern und der Finanzen 
festgesetzt).

§ 14.
Steuern auf den Verbrauch von Fleisch, Getreide, Mehl, Backwerk, 
Kartoffeln und Brennstoffen aller Art dürfen nicht neu eirigeführt 
oder in ihren Sätzen erhöht werden. Die Einführung einer Wild
bret- und Geflügelsteuer ist jedoch auch in den früher nicht mahl- 
und schlachtsteuerijflichtigen Gemeinden zulässig. Die Steuersätze 
können abweichend von den Vorschriften des Erlasses vom 24. 
April 1848 (GS. S, 131) bemessen werden.

Wegen Forterhebung der Schlachtsteuer bewendet es bei den 
Bestimmungen des Gesetzes vom 25. Mai 1873 (GS. S. 222).

§ 15.
Die Besteuerung von Lustbarkeiten, einschliesslich musikali

scher und deklamatorischer Vorträge, .so|wie von Schaustellungen 
umherziehender Künstler ist den Gemeincien gestattet.

§ 16.
Die Gemeinden sind befugt, das Halten von Hunden zu be

steuern (§ 93). Die in dieser Beziehung zur Zeit bestehenden ge
setzlichen Vorschriften werden aufgehoben.

§ 16 a.
(1) Die Gemeinden sind zur Förderung der Wohnungsbe

schaffung und der Siedlung berechtigt, von Wohnungen, die im 
Verhältnis zur Zahl der Bewohner oder zur Zweckbestimmung der 
Räume als übergross anzusehen sind, eine besondere Abgabe zu 
erheben (Wohnungsluxussteuer).

(2) Von der Steuer befreit sind die' Räume für dienstliche, 
berufliche oder gewerbliche Zwecke oder solche, die zur Erledigung 
ehrenamtlicher öffentlicher Tätigkeit notwendig sind.

Do ą 13.
Ustęp trzeci i czwarty umieściła ustawa:
Gesetz zur Aenderung des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 

(G. S. S. 152) sowie des Kreis- und Provinzialabgabengesetzes vom 23. April 1906 
(G. S. S. 159) und einiger sonstiger Vorschriften des kommunalen Abgabenrechts 
vom 26. August 1921 (G. S. 495).

W sprawie kompetencji w ustępie 3 i 4 patrz Uzupełnienie X. (art. 2.) i Uzu
pełnienie XI. (art. 1.) tej broszurki.
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IS) Die Steuer darf für das erste Zimmer den auf dieses ent
fallenden Teil der Miete oder des Mietswerts nicht übersteigen. )̂

§ 17,
Die bestehenden Vorschriften über die Verwendung des Auf

kommens indirekter Steuern für bestimmte Zwecke (Kosten der 
Armenpflege usw.) werden aufgehoben.

§ 18.
Die Einführung neuer und die Veränderung bestehender indi

rekter Gemeindesteuern kann nur durch Steuerordnungen erfolgen.
Die Steuerordnungen bedürfen der Genehmigung.

§ 19.
Wegen der Befreiung der Militärspeiseeinrichtungen und ähn

licher Müitäranstalten von den Verbrauchssteuern bewendet es bei 
den bestehenden Bestimmungen.

Z w e i t e r  A b s c h n i t t .

D i r e k t e  G e m e i n d e s t e u e r n .

1. Allgemeine Bestiinmuagen.
§ 20.

Die direkten Gemeindesteuern sind auf alle der Besteuerung 
unterworfenen Pflichtigen nach festen und gleichmässigen Grund
sätzen zu verteilen.

Handelt es sich um Veranstaltungen, welche in besonders her
vorragendem oder geringem Masse einem 7'eile des Gemeinde
bezirks oder einer Klasse von Gemeindeangehörigen zustatten 
kommen, und werden Beiträge nach §§ 9 und 10 nicht erhoben, so 
kann die Gemeinde eine entsprechende Mehr- oder Minderbela
stung dieses Teiles des Gemeindebezirks oder dieser Klasse von 
Gemeindeangehörigen beschliessen. Bei der Bemessung der Mehr
oder Minderbelastung ist namentlich der zur Herstellung und Un
terhaltung der Veranstaltungen erforderliche Bedarf nach Abzug

Do 8 16 a.
0  § 16a został wstawiony ustawi:
Gesetz zur Aenderung des Kommunalabgabemtesetzes vom 14. Juli 1893 

(G. S. S. 152) sowie des Kreis- und Provinzialabgabeneesetzes vom 23. April 1906 
(G. S. S. 159) und einiger sonstiger Vorschriften des. kommunalen Abgabenrechts 
vom 26. August 1921 (G. S. 495).
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des etwaigen Ertrages in Betracht zu ziehen. Der Beschluss bedarf 
der Genehmigung.

§ 21.
Die auf besonderem Rechtstitel beruhenden Befreiungen ein

zelner Grundstücke von Gemeindesteuern bleiben in ihrem bishe
rigen Umfange fortbestehen. Die Gemeinden sind jedoch berechtigt, 
diese Befreiungen durch Zahlung des zwanzigfachen Jahreswertes 
derselben nach dem Durchschnitt der letzften drei Jahre vor dem 
1. April desjenigen Rechnungsjahres, in .welchem die Ablösung be
schlossen wird, abzulösen. Steht ein anderer Entschädigungsmass
stab fest, so hat es hierbei sein Bewenden.

§ 22.
Vorschriften, welche eine Befreiung von Gev/erbesteuern in 

sich schliessen, finden auf Gewerbe, welche nach Verkündigung die
ses Gesetzes in Betrieb gesetzt werden, keine Anwendung.

Die Gemeinden sind berechtigt, die bestehenden Befreiungen 
durch Zahlung des 13Vsfachen Jahres wertes derselben nach dem 
Durchschnitt der letzten drei Jahre vor dem 1. April desjenigen 
Rechnungsjahres, in welchem die Ablösung beschlossen wird, abzu
lösen. Steht ein anderer Entschädigungsmasstab fest, so hat es 
hierbei sein Bewenden.

§ 23.
Die direkten Gemeindesteuern können vom Grundbesitz und 

(Gewerbebetrieb (Realsteuern), sowie vom Einkommen der Steuer
pflichtigen (Einkommensteuern) erhoben werden.

Die Einkommensteuer kann zum Teil durch Aufwandsteuern 
ersetzt werden. Aufwandssteuern dürfen grundsätzlich die gerin
geren Einkommen nicht verhältnismässig höher als die grösseren 
belasten. )̂

[Miets- und Wohnungssteuern dürfen nicht neu eingeführt 
werden.]

Do § 23.
0  Ustawa; Gesetz zur Aenderung des Kommunalabgabeneesetzes vom 14. 

Juli 1893 (G. S. S. 152) sowie des Kreis- und Provinzialabgabengesetzes vom 23. 
April 1906 (G. S. S. 159) und einiger sonstiger Vorschriften des kommunalen Ab
gabenrechts vom 26. August 1921 (G. S. 495).

wprowadziła do § 23 następującą zmianę:
Im Abs. 1 werden die Worte „sowie vom Einkommen“ und („Einkommna- 

steuer“) gestrichen.
Im Abs. 2 fällt Satz 1 weg.
Zmiana ta jest jednakże wobec brzmienia ustawy śląskiej z dnia 18. stycznia 

1923 w przedmiocie podatku dochodowego (Dz. Ust. Sl. Nr. 6, pot. 37) obecniie 
już bezprzedmiotowa. (Patrz strona 51 tej broszurki). Dlatego te i przedstawiano 
tekst w pierwotnein brzmieniu. .
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Miets- und Wohnungssteuern dürfen unbeschadet der Vorschrift 
im § 16 a nicht neu eingeführt werden. ®)

Die bestehenden Miets- und Wohnungssteuern sind auf ihre 
Üebereinstimmung mit den vorstehenden Besteuerungssätzen und 
den sonstigen Bestimmungen dieses Gesetzes zu prüfen. Sie be
dürfen erneuter, an die .Zustimmung der Minister des Innern und 
der Finanzen gebundener Genehmigung und treten ausser Kraft, 
wenn die Genehmigung nicht bis zum 1. April 1898 erfolgt ist.

Die Einführung neuer und die Veränderung bestehender di
rekter Gemeindesteuern, welche nicht in Prozenten der vcim Staate 
veranlagten Steuern erhoben werden, kann durch Steuerordnungen 
erfolgen.

Die Steuenordnungen bedürfen der Genehmigung.

II. Besondere Bestimmungen.
1. R e a l s t e u e r n ,

a) Vom Grundbesitz.
§ 24.t.

Den Steuern vom Grundbesitz sind die in der Gemeinde be
lesenen bebauten und unbebauten Grundstücke unterworfen, mit 
Ausnahme

a) der Königlichen Schlösser, einschliesslich der zugehörigen 
Nebengebäude, Hofräume und Gärten;

b) der einem fremden Staate gehörigen Grundstücke, auf de
nen Botschafts- oder Gesandschaftsgebäude errichtet sind, 
einschliesslich der auf ihnen errichteten Gebäude, sofern 
von dem fremden Staate Gegenseitigkeit gewährt wird;

c) der dem Staate, den Provinzen, den Kreisen, den Gemeinden 
oder sonstigen kommunalen Verbänden gehörigen Grund
stücke und Gebäude, sofern sie zu einem öffentlichen 
Dienste oder Gebrauche bestimmt sind;

d) der Brücken, Kunststrassen, Schienenwege der Eisenbah
nen, sowie der schiffbaren Kanäle, welche mit Genehmigung 
des Staates zum öffentlichen Gebrauche angelegt sind;

e) der Deichanlagen der Deichverbände und der im öffent
lichen Interesse staatlich' unter Schau gestellten Privat
deiche, sowie der im öffentlichen Interesse unterhaltenen 
Anlagen der Ent- und Bewässerungsverbände;

Do § 23.
•) Nowe brzmienie ustępu trzeciego wynika z cyt. ustawy z 26. VIII. 1921.
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f) der Universitäts- und anderen zum öffentlichen Unterrichte
bestimmten Gebäude;

g) der Kirchen, Kapellen und anderen dem öffentlichen Got
tesdienste gewidmeten Gebäude, sowie der gottesdienst
lichen Gebäude der mit Korporationsrechten versehenen 
Religionsgesellschaften;

h) der Armen-, Waisen- und öffentlichen Krankenhäuser, der 
Gefängnis-, Besserungs-, Bewahr- und derjenigen Wohl
tätigkeitsanstalten, welche die Bewahrung vor Schutzlosig
keit oder sittlicher Gefahr bezwecken (Mägdehäuser und 
dergleichen), sowie der Gebäude, welche milden Stiftungen 
angehören und für deren Zwecke unmittelbar benutzt wer

den; durch Gemeindebeschluss können auch anderweitige
Gebäude solcher milder Stiftungen, welche nicht bloss zu 
Gunsten bestimmter Personen und Familien bestehen, frei
gelassen werden;

i) der Grundstücke, der unter f, g, h aufgeführten Anstalten 
und Körperschaften, soweit die Grundstücke für deren 
Zwecke unmittelbar benutzt werden;

k) der Dienstgrundstücke und Dienstwohnungen der Geistli
chen, der Kirchendiener und Volksschullehrer, soweit ihnen 
bisher Steuerfreiheit zugestanden Mkt.

Alle sonstigen, nicht auf einem besonderen Rechtstitel beru
henden Befreiungen (  ̂ 21) insbesondere auch diejenigen der Dienst
grundstücke und Dienstwohnungen der Beamten, sind aufgehoben.

Ist ein Grundstück oder Gebäude nur teilweise zu einem 
öffentlichen Dienste oder Gebrauche bestimmt, so bezieht sich die 
Befreiung nur auf diesen Teil.

Die Bestimmungen der Kabinettsorder vom 8. Juni 1834 (GS. 
S, 87) bleiben in Geltung und werden auf diejenigen Gemeinden 
ausgedehnt, in welchen dieselben noch nicht in Geltung sind.

§ 25.
Den Gemeinden ist die Einführung besonderer Steuern vom 

Grundbesitz gestattet.
Die Umlegung kann insbesondere erfolgen nach dem Reiner

träge beziehungsweise Nutzungswerte eines oder mehrerer Jahre, 
nach dem Pacht-, beziehungsweise Mietswerte oder dem gemeinen 
Werte der Grundstücke und Gebäude, nach den in der Gemeinde 
stattfmdenden Abstufungen des Grundbesitzes oder nach einer Ver
bindung mehrerer dieser Masstäbe.

§ 26.
Sind besondere Steuern vom Grundbesitz nicht eingeführt, 

so erfolgt die Besteuerung in Prozenten der vom Staate veranlag- 
len Grund- und Gebäudestenern.
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Die auf Grund der Einlegung von Rechtsmitteln erfolgte Er-- 
höhung oder Ermässigung der veranlagten Steuer zieht die ent
sprechende Abänderung der Veranlagung zur Gemeindesteuer nach 
sich.

Die Veranlagung hat sich auf sämtliche Grundstücke und Ge
bäude zu erstrecken, welche der Gemeindebesteuerung unterliegen 
(§§ 3, 4 des Gesetzes v/egen Aufhebung direkter Staatssteuern).

Die Besteuerung neuerbauter oder vom Grunde aus wieder 
aufgebauter Gebäude, sowie die Steuererhöhung infolge von Ver
besserungen von Gebäuden beginnt mit dem Ablaufe des Rech
nungsjahres, in welchem die Bewohnbarkeit oder Nutzbarkeit ein
getreten oder die Verbesserung vollendet ist.

§ n .
Die Steuern vom Grundbesitz sind nach gleichen Normen und 

Sätzen zu verteilen.
Liegenschaften, welche durch die Festsetzung von Bauflucht

linien in ihrem Werte erhöht worden sind, (Bauplätze), können nach 
Massgabe dieses höheren Wertes zu einer höheren Steuer als die 
übrigen Liegenschaften herangezogen werden. Diese Besteuerung 
muss durch Steuerordnung geregelt werden.

§ 28.
Den Gewerbesteuern unterliegen in den Gemeinden, in denen 

der Betrieb stattfindet
1. 1891

2.
3.
4.

5.

die nach dem Gewerbesteuergesetz vom 24. Juni 
(GS. S. 205) zu veranlagenden stehenden Gewerbe: 
die landwirtschaftlichen Branntweinbrennereien: 
der Bergbau;
die gewerbsmässige Gewinnung von Bernstein, Ausbeutung 
von Torfstichen, von Sand, Kies, Lehm, Mergel, Ton- und 
dergleichen Gruben, von Stein, Schiefer, Kalk, Kreide- und 
dergleichen Brüchen;
die Gewerbebetriebe kommunaler und anderer öffentlicher 
Verbände;

6. die Gewerbebetriebe des Staates und der Reichsbank.
Diejenigen zP Nr. 2 bis 6 bezeichneten Betriebe, bei denen 

weder der jährliche Ertrag 1500 Mark, noch das Anlage- und Be
triebskapital 3000 Mark erreicht, ingleichen die nach § 3 Nr. 4 
des Gewerbesteuergesetzes vom 24. Juni 1891 steuerfreien Gewer
bebetriebe der Kommunalverbände bleiben von der Gewerbesteuer 
befreit. Auf die Betriebssteuer findet diese Bestimmung keine An
wendung.

Der Betrieb der Staatseisenbahnen und der Eisenbahnabgabe 
unterliegenden Privateisenbahnen ist gewerbesteuerfrei.

Ustawa 0 daninach komunalnych.
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Der Gewerbebetrieb im Umherziehen ist der Gewerbesteuer 
in den Gemeinden nicht unterworfen.

§ 29.
Den Gemeinden ist die Einführung besonderer Gewerbesteu- 

«m gestattet.
Die Gewerbesteuern können namentlich bemessen werden 

nach dem Ertrage des letzten'Jahres oder einer Reihe von Jahren, 
nach dem Werte des Anlagekapitals oder des Anlage- und Be
triebskapitals, nach sonstigen Merkmalen, für den Umfang des Be
triebes oder nach einer Verbindung mehrerer dieser Masstäbe.

§ 30.
Sind besondere Gewerbesteuern nicht eingeführt, so erfolgt 

die Besteuerung in Prozenten der vom Staate veranlagten Gewer
besteuer.

Die auf Grund der Einlegung von Rechtsmitteln erfolgte Er
höhung oder Ermäsigung der veranlagten Gewerbesteuer zieht die 
entsprechende Abänderung der Veranlagung zur Gemeindesteuer 
nach sich. Die Veranlagung hat sich auf sämtliche Gewerbebe
triebe, einschliesslich des Bergbaues, zu erstrecken, welche der 
Gemeindebesteuerung unterliegen (§§ 3, 4 des Gesetzes wegen Auf
hebung direkter Staatssteuern).

§ 31.
Eine verschiedene Abstufung der Gewerbesteuersätze und 

Prozente ist zulässig:
1. / wenn die einzelnen Gewerbearten in verschiedenem Masse

von den Veranstaltungen der Gemeinde Vorteil ziehen oder 
der Gemeinde Kosten verursachen, und soweit die Aus
gleichung nicht nach §§ 4, 9, 10 oder 20 erfolgt;

2. wenn die gewerblichen Gebäude in stärkerem Verhältnis 
zur Gebäudesteuer herangezogen werden, als es auf 
Grundlage der staatlichen Gebäudesteuer der Fall sein 
würde, oder wenn die gewerblich benutzte i Räume einer 
Mietssteuer unterliegen. Die verschiedene Abstufung be
darf der Genehmigung.

§ 32.
Erstreckt sich ein Gewerbebetrieb über mehrere Gemeinde- 

bczirkc, so hat für den Fall der Erhebung vom Prozenten der ver
anlagten Gewerbesteuer der zuständige' Steuerausschuss auch für 
die im § 28 Nr. 2 bis 6 bezeichneten Betriebe die Zerlegung des 
Gesamtsteuersatzes in die auf die einzelnen Gemeinden entfallenden 
Teilbeträge zu bewirken (§ 38 des Gewerbesteuergesetzes vom 34. 
Juni 1891).
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Werden besondere Gewerbesteuern umgelegt, so hat die Ver
anlagung nur nach Massgabe des in der Gemeinde belegenen Teiles 
des Gewerbebetriebes zu erfolgen, bei besonderen Gewerbesteuern 
nach dm Ertrage unter sinngemässer Anwendung der in den §§ 47, 
48 dieses Gesetzes getroffenen Bestintmungen.

2. Gemeindeeinkommensteuer, 

a) Steuerpflicht.

§ 33.
Der Gemeindeeinkommensteuer sind unterworfen:
1- diejenigen Personen, welche in der Gemeinde einen Wohn- 

sit:  ̂ (§ II des Einkommensteuergesetzes v. 24. Juni 1891, GS. S. 175
24. Juni 1891, GS. S. 175! ,  ,  ...................... . , ,T7r“7— haben,  hinsichtlich ihres gesamten in- 19. Juni 1906, GS. S. 260!
nerhalb und ausserhalb des Preussischen Staatsgebietes gewonnenen 
Einkommens, insoweit dasselbe nicht von der Besteuerung freizu
lassen ist;

2. diejenigen Personen, welche in der Gemeinde, ohne in der
selben einen Wohnsitz zu haben, Grundvermögen, Handels- oder 
gewerbliche Anlagen, einschliesslich der Bergwerke haben, Handel 
oder Gewerbe oder ausserhalb einer Gewerkschaft Bergbau betrei
ben oder als Gesellschafter an dem Unternehmen einer Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung beteiligt sind, hinsichtlich des ihnen aus 
diesen Quellen in der Gemeinde zufliessenden ‘Einkommens;

3. Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, 
Berggewerkschaften, eingetragene Genossenschaften, deren Ge
schäftsbetrieb über den Kreis ihrer Mitglieder hinausgeht (insbe
sondere Konsumvereine mit offenem Laden) und juristische Perso
nen (insbesondere auch Gemeinden und weitere Kommurialver- 
bände), welche, sofern sie in der Gemeinde Grundvermögen, Han
dels- oder gewerbliche Anlagen, einschliesslich der Bergwerke, 
haben, Handel oder Gewerbe, einschliesslich des Bergbaues, be
treiben oder als Gesellschafter an dem Unternehmen einer Gesell
schaft mit beschränkter Haftung bejteiljgt sind, hinsichtlich des 
ihnen aus diesen Quellen in der Gemeinde zufliessenden Einkom
mens

a) Aktiengesellschaften und̂  Kommanditgesellschaften auf Ak
tien;

b) Berggewerkschaften;

Do 8 33 1 nast.
Vid. Ustawę Śląską z dnia 18. I. 1923 w przedmiocie podatku dochodoweso 

iDz. Ust. Sl. Nr. 6; poz. 37).
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c) eingetragene Genossenschaften, deren Geschäftsbetrieb 
über den Kreis ihrer Mitglieder hinausgeht und juristische 
Personen (insbesondere auch Gemeinden und weitere Kom
munalverbände) ;

d) Vereine, eirtschliesslich eingetragener Genossenschaften, 
zum gemeinsamen Einkäufe von Lebens- oder hauswirt- 
schaftlichen. Bedürfnissen im grossen und Ablass im klei
nen, auch wenn ihr Geschäftsbetrieb nicht über den Kreis 
ihrer Mitglieder hinausgeht.

Hat eine Veranlagung, zur Staatseinkommensteuer stattgefun
den, so erfasst die Gęmeindeeinkommensteuer das hierbei veran
lagte Einkommen vorbehaltlich der Bestimmung im § 16 Abs. 3aaö. 
(§ 15 Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Juni 1906 — GS. S. 259);

4. der Staatsfiskus bezüglich seines Einkommens aus dem 
von ihm betriebenen Eisenbahn-, Bergbau und sonstigen gewerb
lichen Unternehmungen sowie aus Domänen und Forsten.

Eisenbahnaktiengesellschaften, welche ihr Unternehmen dem 
Staate gegen eine unmittelbar an die Aktionäre zu zahlende Rente 
übertragen haben, sind als Besitzer von Eisenbahnen nicht zu er
achten.

Jeder steuerpflichtige Grundstückskomplex und jede steuer
pflichtige Unternehmung des Staatsfiskus gilt in Beziehung auf die 
Steuerpflicht als selbständige Person. Die gesamten Staats- und 
für Rechnung des Staates verwaltenden Eisenbahnen sind als eine 
steuerpflichtige Unternehmung anzusehen. Im übrigen setzt die 
zuständige obere Verwaltungsbehörde fest, was als selbständige 
Bergbau- oder sonstige gewerbliche Unternehmung des Staatsfis
kus zu betrachten ist.

Neuanziehende können, auch wenn sie in der Gemeinde keinen 
Wohnsitz haben, gleich den übrigen Gemeindeeinwohnern zur Steu
er herangezogen werden, sofern ihr Aufenthalt die Dauer von drei 
Monaten übersteigt.

§ 34.
Das Einkommen aus bebauten und unbebauten Grundstücken, 

welche ganz oder zum Teil nach § 24 der Steuer vom Grundbesitz 
nicht unterworfen sind, unterliegt insoweit auch nicht der Gemein
deeinkommensteuer.

§ 35.
Ein die Steuerpflicht begründeter Betrieb von Handel und Ge

werbe, einschliesslich des Bergbaues, der im § 33 Nr. 2, 3 und 4 
bezeichneten Personen und Erwerbsgesellschaften findet nur in den
jenigen Gemeinden statt, in welchen sich der Sitz, eine Zweignie-
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derlassung, eine Betriebs-, Werk- oder Verkaufsstätte oder eine 
solche Agentur des Unternehmens befindet, welche ermächtigt ist, 
Rechtsgeschäfte im Namen und für Rechnung des Inhabers, be
ziehungsweise der Gesellschaft, selbständig abzuschliessen. Der 
Eisenbahnbetrieb unterliegt der Steuerpflicht in den Gemeinden, in 
welchen sich der Sitz der Verwaltung (beziehungsweise einer 
Staatsbahnverwaltungsbehörde), eine Station öder eine für sich 
bestehende Betriebs- oder Werkstätte oder eine sonstige gewerb
liche Anlage befindet.

Das Einkommen aus dem nicht mit eigenem Betriebe verbun
denem Besitze von Handels- und gewerbliche Anlagen, einschliess
lich der Bergwerke unterliegt der Besteuerung in denselben Ge
meinden, in welchen das Einkommen aus dem Betriebe steuer
pflichtig ist.

§ 36.
Gemeindesteuern vom Einkommen dürfen, unbeschadet der 

Vorschrift im § 23 Absatz 2 und der Bestimmungen über die Ver
anlagung von Teileinkommen (§§ 49 bis 51), nur auf Grund der Ver
anlagung zur Staatseinkommensteuer und in der Regel nur in der 
Form von Zuschlägen erhoben werden. Diese Zuschläge müssen 
gleichmässig sein. Zuschläge zur Ergänzungssteuer sind unzulässig.

Ist das gemeindesteuerpflichtige Einkommen ganz oder zum 
Teil zur Staatseinkommensteuer nicht veranlagt, so ist der dem 
Zuschläge zugrunde zu legende Steuersatz, sofern sich aus den §§ 
44 bis 46 nicht ein anderes ergibt, nach den für die Veranlagung der 
Staatseinkommensteuer geltenden Vorschriften z!u ermitteln.

Die auf Grund der Einlegung von Rechtsmitteln, sowie die auf 
Grund der §§ 57, 58, 62, 63 des Einkommensteuergesetzes vom 24.
Juni 1891 24 Juni 1^91_ Erhöhung oder Ermässigung der

19. Juni 1906
veranlagten Staatseinkommensteuer zieht die entsprechende Abän
derung des Gemeindezuschlages nach sich.

§ 37.
Besondere Gemeindeeinkommensteuern sind nur aus beson

deren Gründen gestattet und bedürfen der Genehmigung. Die bei 
der Veranlagung zur Staatseinkommensteuer erfolgte Feststellung 
des Einkommens und die Stufen des Steuertarifs der Staatseinkom- 
niensteuer dürfen nicht abgeäiidert werden. Veränderungen der 
Sätze des Steuertarifs sind nur mit der Massgabe gestattet, dass 
der Prozentsatz der Besteuerung des Einkommens bei den unteren 
Stufen nicht höher sein darf, als bei den oberen Stufen, und dass 
das im Tarif der Staatseinkommensteuer enthaltene Steigerungs-
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Verhältnis der Sätze nicht zuungunsten der oberen Stufen geän
dert w'erden darf.

Die Beibehaltung bestehender besonderer Gemeindeeinkom- 
mensteuern kann mit Zustimmung der Minister des Innern und der 
Finanzen ausnahmsweise und aus besonderen Gründen auch dann 
genehmigt werden, wenn sie den Vorschriften der Bestimmungen 
des Absatzes 1 nicht entsprechen. Dasselbe gilt für Abänderungen 
solcher besonderen Einkommensteuern, jedoch mit der Einschrän
kung, dass bei Umrechnung der Steuersätze der besonderen Ge- 
meindeeinkotnmensteuer in Prozente der Staatssteuer der Unter
schied zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Prozentsatz! 90 
nicht übersteigen darf.

Die Vorschriften des § 36 Absatz 2 und 3 finden auf die be
sonderen Gemeindeeinkommensteuern entsprechende Anwendung.

§ 38.
Steuerpflichtige mit einem Einkommen von nicht mehr als 

900 Mark werden, sofern in den Steuerordnungen (§§ 23 Absatz 5, 
37) nicht abweichende Bestimmungen getroffen sind, zu der Ein
kommensteuer nach Massgabe folgender Steuersätze veranlagt:

1. bei einem Einkommen von nicht mehr als 420 Mark nach 
einem Steuersätze von Vs vom Hundert des steuerpflichti
gen Einkommens bis zum Höchstbetrage des Steuersatzes 
von 1,20 Mark;

2. bei einem Einkommen von mehr als 420 Mark bis ein
schliesslich 660 Mark nach einem Steuersätze von 2,40 Mk.;

3. bei einem Einkommen von mehr als 660 Mark nach einem 
Steuersätze von 4 Mark.

Steuerpflichtige mit einem Einkommen von nicht mehr als 900 
Mark können durch Gemeindebeschluss, wenn die Deckung des Be
darfs der Gemeinde ohnehin gesichert ist, von der Beitragspflicht 
entbunden oder mit einem geringeren Prozentsätze herangezogen 
werden. Der Beschluss bedarf der Genehmigung. Ihre Freilassung 
muss erfolgen, sofern sie im Wege der öffentlichen Armenpflege 
fortlaufende Unterstützlung erhalten.

§ 39.
Die Gemeinde kann beschliessen, Ausländer und Angehörige 

anderer Bundesstaaten, welche in der Gemeinde einen Wohnsitz 
haben, aber nicht des Erwerbes wegen haben, auf die Dauer von 
höchstens drei Jahren zu der Gemeindeeinkommensteuer nicht oder

Do 8 37.
Drugie zdanie ustępu drugiego zostało umieszczone ustawą pruską z dnia 

19. czerwca 1918" (G. S. str. 81).
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nur mit einem ermässigten Prozentsätze heranzuziehen.
Der Beschluss bedarf der Genehmiung.

§ 40.
Von der Gemeindeeinkommensteuer sind befreit:
1. die Mitglieder des Königlichen Hauses und des Hohenzol- 

lernschen Fürstenhauses,
2. die bei dem Kaiser und Könige beglaubigten Vertreter 

fremder Mächte und die Bevollmächtigten anderer Bundes
staaten zum Bundesrate, die ihnen zugewiesenen Beamten, 
so|wie die in ihren und ihrer Beamten Diensten stehenden 
Personen, soweit sie Ausländer sind,

3. diejenigen Personen, denen sonst nach völkerrechtlichen 
Grundsätzen oder nach besonderen, mit anderen Staaten 
getroffenen Vereinbarungen ein Anspruch auf Befreiung 
zukommt.

Die Befreiungen zu Nummer 2 und 3 erstrecken sich nicht auf 
das im § 33 Nr. 2 bezeichnete Einkommen und bleiben ausgeschlos
sen, sofern in den betreffenden Staaten Gegenseitigkeit nicht ge
währt wird.

Die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, gemäss welchen 
Standesherren und deren Familien von Gemeindelasten befreit sind, 
bleiben — unbeschadet der Vorschriften in den §§ 21, 22 des ge
genwärtigen Gesetzes — unberührt.

§ 41.
Die Heranziehung der unmittelbaren und mittelbaren Staats

beamten, Beamten des Königlichen Hofes, der Geistlichen, Kirchen
diener und Elementarschullehrer, sowie der Witwen und Waisen 
dieser Personen zu Einkommen- und Aufwandssteuern (§ 23) wird 
durch besonderes Gesetz geregelt, Bis zum Erlasse dieses Ge
setzes kommen die Bestimmungen der Verordnung, betreffend die 
Heranziehung der Staatsdiener zu den Kommunalauflagen in den neu 
erworbenen Landesteilen, vom 23. Septembei^ 1867 (G, S, S. 1648) 
mit der Massgabe zur Anwendung, dass das notwendige Domizil 
ausser Berücksichtigung bleibt.

§ 42. “
Hinsichtlich der Heranziehung der Militärpersonen zu den auf 

das Einkommen gelegten Gemeindeabgaben bewendet es bei den 
bestehenden Bestimmungen.

Die Mitglieder der Gendarmerie gelten als Militärpersonen 
im Sinne dieses Gesetzes.
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§ 43.
Den Gemeinden sind Vereinbarungen mit Steuerpflichtigen 

gestattet, wonach von fabrikmässigen Betrieben und von Berg
werke an Stelle der Gemeindesteuer vom Einkommen^ und vom 
Gewerbebetriebe ein für mehrere Jahre im voraus zu bestimmen
der fester jährlicher Steuerbeitrag zu entrichten ist. Die Verein
barung bedarf der Genehmigung.

Bei vor dem 1. Januar 1919 getroffenen Steuervereinbarungen 
haben die Gemeinden binnen 3 Monaten nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes das Recht, eine Abänderung der bestehenden wirtschaft
lichen Abmachungen zu verlangen, wenn und insoweit infolge der 
geänderten Verhältnisse das Anwachsen ihrer Zuschläge zu den 
Realsteuern und die Steigerung der durch die Arbeitnehmer des 
Beteiligten verursachten Kommunallasten, insbesondere für Volks
schul-, Armen-, Wegeunterhaltungs- und Polizeilasten, so erheblich 
sind, dass billigerweise die Tragung der Mehrkosten der Allge
meinheit und den Gemeindeangehörigen nicht zugemutet werden 
kann. Falls sich im Wege von Verhandlungen eine Einigung über 
ein neues Abkommen nicht erzielen lässt, so entscheidet ein 
Schiedsgericht, das aus je einem von der Gemeinde und den Be
teiligten zu bestimmenden Vertreter und einem von der Aufsichts
behörde zu ernennenden Obmanne besteht. Gegen die Entschei
dung des Schiedsgerichts findet in Landgemeinden die Beschv/erde 
an den Kreisausschuss, in Städtep die Beschwerde an den Bezirks
ausschuss statt. Kreisausschuss und Bezirksausschuss entscheiden 
endgültig.

Die Gebühren für das Schiedsgericht werd enbei Meinungsver
schiedenheiten von den Ministern des Innern und der Finanzen fest
gesetzt).

§ 44.
Das Reineinkommen aus fiskalischen Domänen und Forsten 

ist für die einzelnen Liegenschaften aus dem Grundsteuerreiner
trage nach dem Verhältnisse zu berechnen, in welchem der in der 
betreffenden Provinz aus den Domänen und Fo'rstgrundstücken 
erzielte etatsmässige Ueberschuss der Einnahmen über die Aus
gaben unter Berücksichtigung der auf denselben ruhenden Ver
bindlichkeiten und Verwaltungskosten zum Grundsteuerreinertrage 
steht.

Do § 43.
0  patrz uważa do § 23 0).

Ustęp drugi i trzeci dodano ustawą:
Gesetz zur Aenderung des Kommunalabgabengesetzes .vorn 14. Juli 1893 

(G. S. S. 152) sowie des Kreis- und Provinzialabgabengesetzes vom 23. April 1906 
(G. S. S. .159) und einiger sonstiger Vorschriften des kommunalen Abgabenrechts 
vom 26. August 1921 (G. S. 495).
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Das Verhältniss ist durch den zuständigen Minister alljährlich 
entgültig festzustellen und öffentlich bekannt zu machen.

§ 45.
Als Reineinkommen der Staats- und für Rechnung des Staates 

verwalteten Eisenbahnen gilt der rechnungsmässige Ueberschuss 
der Einnahmen über die Ausgaben mit der Massgabe, dass unter 
die Ausgaben eine 3V2 prozentige Verzinsung des Anlage- be
ziehungsweise Erwerbskapitals nach der amtlichen Statistik der im 
Betriebe befindlichen Eisenbaimen zu übernehmen ist. Der sich 
danach ergebende steuerpflichtige Gesamtbetrag ist durch den zu
ständigen Minister alljährlich endgültig festzustellen und öffentlich 
bekannt zu machen.

§ 46.
Als Reineinkommen der Privateisenbahnunternehmungen gilt 

der nach Vorschrift der Gesetze vom 30. Mai 1853 (G. S. 449) und 
16. März 1867 (G. S. 465) behufs Erhebung der Eisenbahnabgabe für 
jede derselben ermittelte (beziehungsweise zu ermittelnde) Ueber
schuss abzüglich der Eisenbahnabgabe mit der Massgabe, dass bei 
dr Berechnung nach dem Gesetze vom 16. März 1867 die zur Ver
zinsung und planmäsigen Tilgung der etwa gemachten Anleihen er
forderlichen Beträge als Ausgabe mit in Anrechnung gebracht wer
den dürfen. Die sich danach ergebenden steuerpflichtigen Beträge 
sind von den mit der Aufsicht über die Privateisenbahnunterneh
mungen betrauten Staatsbehörden alljährlich endgültig festzustellen 
und öffentlich bekannt zu machen.

Auf Kleinbahnen (Gesetz vom 28. Juli 1892, G. S. S. 225) fin
det die vorstehende Bestimmung keine Anwendung.

,. § 47.
Die Verteilung des gemeindesteuerpflichtiger Einkommens 

aus dem Besitze ojder Betriebe einer sich über mehrere Preussische 
Gemeinden erstreckenden Gewerbe- oder Bergbauunternebmung 
erfolgt, sofern nicht zwischen den beteiligten Gemeinden und dem 
Steuerpflichtigen ein anderweitiger Masstab vereinbart worden 
ist, in der Weise, dass

a) bei Versicherungs- Bank- und Kreditgeschäften derjenigen 
Gemeinde, ln welcher die Leitung des Gesamtbetriebes 
stattfindet, der zehnte Teil des Gesamteinkommens vorab 
überwiesen, dagegen der Uebcrrest nach Verhältnis der in 
den einzelnen Gemeinden erzielten Bruttoeinnahme verteilt,

b) in den übrigen Fällen das Verhältnis der in den einzelnen 
Gemeinden erwachsenden Ausgaben an Gehältern und 
Löhnen, einschliesslich der Tantiemen des Verwaltungs-

Ustawa 0 daninach komunalnych.
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und Betriebspersonałs zugrunde gelegt wird. Bei Eisen- 
balinen kommen jedoch die Gehälter, Tantiemen und Löhne 
desjenigen Personals, welches in der allgemeinen Verwal
tung beschäftigt ist, nur mit der Hälfte, des in der Werk- 
stätterf,Verwaltung und im Fahrdienst beschäftigten Per
sonals nur mit zwei Dritteilen ihrer Beträge zum Ansatz.

Erstreckt sich eine Betriebsstätte, Station usw, inerhalb deren 
Ausgaben an Gehältern und Löhne erwachsen, über den Bezirk 
mehrerer Gemeinden, so hat die Verteilung nach Lage der örtlichen 
Verhältnisse unter Berücksichtigung des Flächenverhältnisses und 
der den beteiligten Gemeinden durch das Voirhandensein der Be
triebstätte, Station usw. erwachsenen Kommunallasten zu erfolgen.

Bei den Staats- und für Rechnung des Staates verwaltenden 
Eisenbahnen wird bis zum 1. April 1896 ein Drittel des gesamten, 
nach § 36 steuerpflichtigen Reineinkommens dieser Bahnen den
jenigen Gemeinden, welche vor dem 1. April 1880 steuerberechtigt 
waren und dieses Recht tatsächlich ausgeübt haben, zur Verteilung 
nach Verhältnis der im Durchschnitt der dem 1. April 1880 voran
gegangenen drei Steuerjahre zu den Gemeindeabgaben herangezö- 
genen Reinerträge vorab überwiesen. Der Ueberrest wird nach' den 
vrstehend unter b) angegebenen Grundsätzen auf sämtliche nach 
§§ 33, 35 berechtigte Gemeinden verteilt. Vom 1. April 1896 ab 
erfolgt die Verteilung nach den Grundsätzen unter b) bei allen 
steuerberechtigten Gemeinden.

§ 48.
Die Ermittelung der Bruttoeinnahmen der Versicherungs-, 

Bank- und Kreditgeschäfte, so(wie der Ausgaben an Löhnen und 
Gehältern (§ 47) erfolgt in dreijährigem Durchschnitt nach Einsicht 
eines den steuerberechtigten Gemeinden von dem Unternehmer be
ziehungsweise Gesellschaftsvorstande jährlich mitzuteilenden Ver
teilungsplanes. Derselbe ist bezüglich der Staatseisenbahnen (§ 45) 
für jeden Direktionsbezirk besonders aufzustellen.

§ 48 a.
Erstreckt sich ein Handels- oder Gewerbeunternehmen, ein

schliesslich eines Bergbauunternehmens, über preussische und 
nichtpreussische Gemeinden, so finden behufs Ermittelung des dem 
Steuerpflichtigen in den verschiedenen Gemeinden zufliessefide Ein
kommens die Vorschriften des § 47 sinngemässe Anwendung.

§ 49.
Bei Veranlagung der Heranziehung der Steuerpflichtigen zur 

Einkommensteuer in ihren Wohnsitzgemeinden ist, unbeschadet der 
Bestimmungen des § .35, derjenige Tei) des Gesamteinkommens
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ausser Berechnung zu lassen, [welcher in anderen Preussischen 
Gemeinden] ausserhalb des Gemeindebezirks aus Grundvermögen, 
Handels- oder gewerblichen Anlagen, einschliesslich der Bergwerke, 
aus Handels- und Gewerbebetrieb, einschliesslich des Bergbaues, 
sowie aus der Beteiligung an dem Unternehmen einer Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung (§ 33 Nr. 2) gewonnen wird [ausser Be
rechnung zu lassen]. Zu diesem Behufe wird das (>esamteinkom- 
men des Steuerpflichtigen eingeschätzt und der so ermittelte 
Steuerbetrug dem Verhältniss des ausser Berechnung zu lassenden 
Einkommens zu dem Gesamteinkommen entsprechend herabgesetzt.

Die Gemeinde, in welcher der steuerpflichtige seinen Wohn
sitz hat, ist jedoch, wenn das steuerpflichtige Einkommen weniger 
als ein Viertel des Gesamteinkommens beträgt, berechtigt, durch 
Gemeindebeschluss ein volles Viertel des Gesamteinkommens [un
ter entsprechender Verkürzung des einen oder mehrerer Forensal- 
gemeinden zur Besteuerung zufallenden Einkommens] für sich zur 
Besteuerung in Anspruch zu nehmen. Der Anspruch verteilt sich 
entstehendenfalls verliältnismässig auf die übrigen Teile des aus
serhalb des Gemeindebezirks zufliessenden Einkomrńens und, soweit 
Preussische Forensalgemeinden in Betracht kommen, unter ent- 
•sprechender Verkürzung des diesen Gemeinden zur Besteuerung 
zufallenden Einkommens. Steht [dieser] der Anspruch mehreren 
Wohnsitzgemeinden zu, so ist dieser Bruchteil nach Massgabe des 
§ 50 zu verteilen.

§ 50.
Bei der Einschätzung von Personen mit mehrfachem Wohnsitz 

innerhalb oder innerhalb und ausserhalb des Preussischen Staats
gebiets in ihren Preussischen Wohnsitzgemeinden verbleibt der
jenige Teil des [Einkommens] Gesamteinkommens, welcher aus 
Grundvermögen, Handels- oder gewerblichen Anlagen, einschliess
lich der Bergwerke aus Handel ^oder GeAverbe, einschliesslich des 
Bergbaues sowie aus der Beteiligung an dem Unternehmen 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung [(§ 33 Nr. 2)] fliesst, 
der Belegenheits- beziehungsweise der Betriebsgemeinde. Beträgt 
jedolch dieser Teil [des Einkommens] mehr als drei Vierteile des 
[gesamten Einkommens des] Gesamteinkommens der Steuerpflich
tigen, so gelangt die Bestimmung im § 49 Absatz 2 dieses Gesetii^es 
sinngemäss zur Anwendung,

Neuanziehende, welche in einer Gemeinde wegen ihres die 
Dauer von drei Monaten übersteigenden Aufenthalts zu den Ge
meindesteuern herangezogen werden (§ 33 Absatz 4). sind insoweit

Do § 50.
Zmiany wprowadziła ustawa z 30. lipca 1895 (G. S. str. 409).
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denjenigen gleichgestellt, welche in dieser Gemeinde ihren Wohn
sitz haben.

Im übrigen dürfen Personen mit mehrfachem Wohnsitz in
nerhalb des Preussischen Staatsgebietes in jeder Preussischen 
Wohnsitzgemeinde nur [von einem] mit dem der Zahl [derselben] 
dieser Gemeinden entsprechenden Bruchteile ihres Einkommens 
herangezogen werden. [Zu diesem Behufe wird der für das Ge
samteinkommen berechnete Steuersatz auf die Wohnsitzgemeinden 
nach der Zahl derselben gleichmässig verteilt]. Wohnsitz gemein
den, in welchen der Steuerpflichtige sich im Laufe des vorauf
gegangenen Rechnungsjahres überhaupt nicht oder kürzere Zeit 
als drei Monate aufgehalten hat, werden hierbei nicht mitgezählt.

In allen Fällen ist das Gesamteinkommen des Steuerpflichtigen 
einzuschätzen und der so ermittelte Steuerbetrug dem Verhältnis 
des ausser Berechnung zu lassenden Einkommens zu dem Ge
samteinkommen entsprechend herabzusetzen.

§ 51.
Ist das der Staatseinkommensteuer unterliegende Gesamt

einkommen eines Steuerpflichtigen nach seinen Teilen in mehreren 
Preussischen Gemeinden steuerpflichtig, so darf das in diesen Ge
meinden steuerpflichtige Einkommen im ganzen den Höchstbetrag 
derjenigen Steuerstufe nicht übersteigen, in welcher der Steuer
pflichtige bei der Veranlagung zur Staatseinkommensteuer einge
schätzt worden ist. Zu diesem Behufe sind diese Teile des Ein
kommens, sofern sie auch nach erfolgter Richtigstellung im ganzen 
den Höchstbetrag der Steuerstufe übersteigen, verhältnissmässig 
herabzusetzen (§ 71 bis 74).

Besitzt der Steuerpflichtige in der Gemeinde verschiedene 
Quellen von Einkommen, so sind dieselben für die Besteuerung 
in der Gemeinde als ein Ganzes zu erachten.

§ 52.
In den Fällen der §§ 47- bis 51 sind behufs Ermittelung des 

gemeindesteuerpflichtigen Einkommens die selbständigen Gutsbe
zirke den Gemeinden gleich zu achten.

3. Verpflichtung der Betriebsgemeinden zur Leistung 
von Zuschüssen.

§ 53.
1. Wenn in einer Ciemeinde durch Personen, die in einer an

deren Gemeinde im Betriebe von Berg-. Hütten- oder Salzwerken, 
Steinbrtichen, Ziegeleien^ Fabriken oder Eisenbahnen beschäftigt
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werden und dieser Beschäftigung wegen in der ersteren zugezogen 
oder verblieben sind, nachweisbar Mehrausgaben für Zwecke des 
öffentlichen Volksschulwesens oder der öffentlichen Armenpflege 
oder für polizeiliche Zwecke erwachsen, welche im Verhältnisse zu 
den ohne diese Personen für die erwähnten Zwecke notwendigen 
Gemeindeausgaben einen erheblichen Umfang erreichen und eine 
unbillige Mehrbelastung der Steuerpflichtigen herbeiführen, so ist 
eine solche Gemeinde berechtigt von der Betriebsgemeinde einen 
angemessenen Zuschuss zu verlangen. Bei Bemessung desselben 
sind neben der Höhe der Mehrausgaben auch die nachweisbar der 
Gemeinde erwachsenden Vorteile, soweit sie in der Steuerkraft zum 
Ausdruck kommen, zu berücksichtigen. Die Zuschüsse der Be
triebsgemeinde dürfen in keinem Falle mehr als die Hälfte der ge
samten in der Betriebsgemeinde von den betreffenden Betrieben 
zu erhebenden direkten Gemeindesteuern betragen.

[2. Liegt der Betrieb in einem Gutsbezirke, sd richtet sich der 
Anspruch gegen den Gewerbetreibenden. Die Zuschüsse dürfen als
dann die Hälfte der der Kreisbesteuerung dieses Betriebs zugrunde 
liegenden Einkommensteuer und Realsteuer und, wenn der Betrieb 
nicht gewerbesteuerpflichtig ist, der seiner Kreisbesteuerung zu
grunde liegenden Einkommensteuer nicht übersteigen.]

2. Liegt der Betrieb in einem Gutsbezirke, so' richtet sich der 
Anspruch gegen die Gewerbetreibenden. Die Zuschüsse dürfen als
dann den doppelten Satz der staatlich veranlagten Gewerbesteuer 
nicht übersteigen.^

3. Die Bestimmungen des ersten und zweiten Absatzes finden 
auf den Anspruch eines Gutsbezirks aüf Zuschuss gleichmässige 
Anwendung.

4. Wenn von mehreren Gemeinden oder Gutsbezirken An
sprüche auf Zuschüsse erhoben werden, welche zusammengerechnet 
die in den Abs. 1 und 2 vorgesehene Höchstgrenzen übersteigen, 
so findet eine verhältnissmässige Kürzung der einzelnen Ansprüche 
bis zu der zulässigen Höchstgrenze statt.

5. Ueber streitige Ansprüche aus Abs. 1 bis 3 sowie über 
Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung des Abs. 4 ergeben, 
beschliesst der Kreisausschuss und, sofern die Stadt Berlin oder 
eine andere Stadtgemeinde beteiligt ist, der Bezirksausschuss.®) 
Gegen den Beschluss findet innerhalb zwei Wochen der Antrag

Do I  53.
Ustęp drugi w brzmieniu ustawy z 26. VIII. 1921 (G. S. 495). 

n) Co do kompetencji patrz projekt ustawy w przedmiocie zatw. rozp. Wo
jewody odnoszących się do W. S. A. (art. 1 i § 2.) Patrz Uzupełnienie XI. tei 
broszurkiś
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auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren statt. 
Der Anspruch erlischt, wenn er nicht vor Ablauf des Rechnungs
jahres, für welches er erhoben wird, durch schriftlichen Antrag bei 
der Betriebsgemeinde geltend gemacht wird und wenn der hiernach 
rechtzeitig angebrachte Anspruch nicht innerhalb eines Zeitraums 
von drei Monaten seit Zustellung des ablehnenden schriftlichen Be
scheides der in Anspruch genołmmenen Betriebsgemeinde durch 
Stellung des Antrags beim Kreisausschuss beziehungsweise Be
zirksauschuss aufrecht erhalten wird.

Zutreffendenfalls kommen“ die Bestimmungen des § 58 des 
Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 
(G. S. S. 195) dahin zur Anwendung, dass auch in den Fällen, in 
welchen die Stadt Berlin beteiligt ist, der Minister des Innern den 
BeZfirksausschuss bestimmt, welcher zu beschliessen hat.*)

Vorstehende Bestimmungen finden auf die bei den Beschluss
behörden anhängigen Angelegenheiten keine Anwendung.

4. Verteilung des Steiierbedarfs auf die verschiedenen Steuerarteo.
§ 54.

[Die vom Staate veranlagten Realsteuern sind in der Regel 
mindestens zu .dem gleichen und höchsten zu einem um die Hälfte 
höheren Prozentsätze zur Kommunalsteuer heranzu^ehen, als Zu
schläge zur Staatseinkommensteuer erhoben werden.

Solange die Realsteuern 100% nicht übersteigen, ist die Frei
lassung der Einkommensteuer oder eine Heranziehung derselben 
mit einem geringeren als dem im ersten Absätze bezeichneten Pro
zentsätze zulässig.

Werden mehr als 150 Prozent der staatlich veranlagten Real
steuern erhoben und ist die Staatseinko(mmensteuer mit 150 Pro
zent belastet, so können von dem Mehrbeträge für jedes 2 Prozent 
der Staatseinkommensteuei erhoben werden.

Mehr als 200 Prozient der Realsteuern dürfen in der Regel 
nicht erhoben werden.]

1) Die Erhebung von Zuschlägen über 500 vom Hundert der 
staatlich veranlagten Realsteuern bedarf der Genehmigung.

2) Sofern in einer Gemeinde die Realsteuern nach besonderen 
Steuerordnungen mit veränderlichen Steuersätzen erhoben werden, 
bedürfen die Beschlüsse, durch welche die Steuersätze für das 
Haushaltsjahr festgesetzt werden, der Genehmigung.

*) Patrz Uzupełnienie X. (art. 2.) tej broszurki.
Do § 84.

Cały § w nowem brzmieniu ustawy z 26. VIII. 1921 (G. S. str. 495).
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3) Die Vertretungen der hiervon betroffenen Steuerpflichtigen 
sind vor Fassung des Umlagebeschlusses zu hören.

§ 55.
[Zuschläge über den vollen Satz der Staatseinkommensteuer 

hinaus, sowie Abweichungen von dem im § 54 enthaltenen Vor
schriften bedürfen der Genehmigung; die Abweichungen sind nur 
aus besonderen Gründen zu gestatten].

Zuschläge über 150 Prozent der Staatseinkommensteuer hin
aus sowie Abweichungen von den im § 54 enthaltenen Vorschriften 
bedürfen der Genehmigung. Der Genehmigung höherer Zuschläge 
zur Staatseinkommensteuer als 150 Prozent bedarf es nicht, wenn 
diese über 200 Prozent und über die Zuschläge des vorangehenden 
Steuerjahrs nicht hinausgehen. Die Abweichungen (§ 54) sind nur 
aus besonderen Gründen zu gestatten^).

ln beiden Fällen ist davon auszugehen, dass Aufwendungen 
der Gemeinde, welche in überwiegendem Masse dem Grundbesitze 
und dem Gewerbebetriebe zum Vorteile gereichen, insoweit in der 
Regel durch Realsteuern gedeckt werden sollen, sofern die Aus
gleichung nicht nach §§ 4, 9, 10 oder 20 erfolgt. Zu solchen Auf
wendungen gehören nam.entiich die Ausgaben für den Bau und die 
Unterhaltung von Strassen und Wegen, für Ent- und Bewässerungs
anlagen, sowie für die Verztinsung und Tilgung der zu derartigen 
Zwecken aufgenommenen Schulden,

§ 56.
Zur Deckung des nach Realsteuern aufzubringenden Steuer

bedarfs sind die veranlagten Grund-, Gewerbe- und Gebäude
steuern in der Regel mit dem gleichen Prozentsätze heranzuziehen.

Geniessen jedoch die Grund- (Haus-) Besitzer oder Gewerbe
treibende von Veranstaltungen der Gemeinde besondere Vorteile 
oder verursachen sie der Gemeinde besondere Kosten, so ist, so
fern die Ausgleichung nicht nach §§ 4, 9, 10 oder 20 erfolgt, der 
durch die Realsteuern aufzubringende Stciierbedarf (§ 54, 55) auf 
die Steuern vom Grund- (Haus-) Besitz und Gewerbebetrieb, in 
Prozenten der veranlagten Realsteiiern berechnet, anderweitig ent
sprechend unterzuverteilen, jedoch mit der Massgabe, das Grund- 
und Gebäudesteuer höchstens doppelt so stark herangezogen wer
den, wie die Gewerbesteuer und umgekehrt.

Ausnahmen können aus besonderen Gründen von den Mini
stern des Innern und der Finanzen zugelassen werden.
------------------  -4

Do Art. 55. ^
0  Ustęp pierwszy w nowej redakcji uskutecznionej Art. 5. ustawy Preuss. 

Kriess^esetz zur Vereinfachung der Verwaltuns: vom 13. Mai 1918 (G. S. str. 53).
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Den Ministern ist gestattet, die Zulassung von Ausnahmen 
auf die ihnen untergeordneten Aufsichtsbehörden höherer Instanz 
2,11 übertragen^.

Vorstehende Bestimmungen finden sinngemässe Anwendung 
auf die Heranziehung der Grundsteuer im Verhältnis zur Gewerbe
steuer.

Die Unterverteilung (Absatz 2 und 4) bedarf der Genehmigung.

§ 57.
Bei der Verteilung des Steuerbedarfs (§§ 54, 55, 56) ist das 

Aufkommen besonderer Gemeindesteuern (§ 23 Absatz 2, §§ 25, 29 
37) je nach ihrer Einrichturig und Beschaffenheit auf denjenigen 
Teil des Steuerbedarfs zu rechnen, welcher durch Prozente der 
entsprechenden, vom Staate veranlagten Steuer aufzubringen ist.

Mietssteuern von gewerblich benutzten Räumen sind auf die 
Gewerbesteuer zu verrechnen.

§ 58.
Die Bestimmungen der §§ 54, 56 und 57 finden auf die Be

triebssteuer und auf die Steuern von Bauplätzen (§ 27 Absatz 2) 
keine Anwendung. [Zuschläge zu der Betriebssteuer, die [lOO] 
150% übersteigen, bedürfen der Genehmigung]. Die Betriebs
steuer soll jedoch in der Regel zu den gleichen Hundertsätzen he- 
rangezpgen werden, wie die Gewerbesteuer. Zuschläge zu der 
Betriebssteuer, die 500 vom Hundert übersteigen, sowie Abwei
chungen von dem Hundertsatze der Zuschläge zu der Gewerbe
steuer bedürfen der Genehmigung.

Der § 54 Abś. 2 findet entsprechende Anwendung.

’ § 59.
[Ueber die Verteilung des Steuerbedarfs nach den vorstehen

den Bestimmungen (§§ 54 bis 57) hat die Gemeinde bis zum Ablaufe 
der ersten drei Monate des Rechnungsjahres Beschluss zu fassen. 
Kommt zu diesem Zeitpunkte ein gültiger Beschluss nicht zu
stande, so werden behufs Deckung des Steuerbedarfs — unbescha
det der Vorschrift im § 96 Abs. 4 — die Realsteuern mit einen 
um die Hälfte höheren Prozentsätze als die Einkommensteuer, un-

Do Art. 56.
Zdanie to wprowadził Art. 5. ustawy Preuss. Kriegsgesetz zur Verein

fachung der Verwaltung vom 13. Mai 1918 (G. S. str. 53).
Patrz Uzupełnienie X. (art. 2.) tej broszurki.

Do Art. 58.
Zdanie drugie ustępu pierwszego i ustęp drugi w brzmieniu ustawy z dnia 

26. VIII. .1921 (G. S. str. 495).
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ter sich nach gleichen Prozentsätzen herangezogen. Die Aufsichts
behörde ist jedoch befugt, die Deckung des Steuerbedarfs nach 
Massgabe der §§ 54, 55 anzuordnen.

Der hiernach zur Anwendung gelangende Masstab behält so
lange Geltung, als nicht bis zum Abläufe der ersten drei Monate 
des jedesmaligen Rechnungsjahres ein gültiger Gemeindebeschluss 
über die Verteilung des Steuerbedarfs zustande gekommen ist].

1) Ueber die Höhe der Zuschläge zu den Realsteuern sowie 
über die l^öhe der Steuersätze, welche nach besonderen Steuer
ordnungen erhoben werden sollen hat die Gemeinde bis zum Ab
lauf der ersten drei Monate des Rechnungsjahres Beschluss zu fas
sen. Kommt bis zu diesem Zeitpunkt ein gültiger Beschluss nicht 
zustande, so ist die Aufsichtsbehörde mit Zustimmung dèr Be
schlussbehörde befugt, behufs Deckung des Steuerbedarfs das Ver
hältnis der Zuschläge zu den einzelnen Realsteuern untereinander, 
oder, soweit besondere Steuerordnungen bestehen, die nach diesen 
Steuerordnungen zu erhebenden Steuersätze festzusetzen.

2) Bis zur endgültigen Beschlussfassung durch die Gemeinde 
oder Festsetzung durch die Aufsichtsbehörde werden die Zuschläge 
oder die Steuersätze des Vorjahres forterhoben. Hiernach geleiste
te Zahlungen sind auf die endgültigen Zuschläge des Rechnungs
jahres zu verrechnen^).

5. Zeitliche Begrenzung der Steuerpflicht.
§ 60.

Soweit sich die Gemeindesteuern den Staatssteuern anschlies- 
sen und etwas anderes nicht bestimmt ist, gelten für den Zeitpunkt 
des Beginnes und des Erlöschens der Steuerpflicht die für die ent- 
»prechende Staatssteuer bestehenden Volrschriften.

Im übrigen gelten hinsichtlich der Dauer der Steuerpflicht 
folgende Bestimmungen: _

1. Die Steuerpflicht beginnt:
a) soweit sie von der Begründung eines Wohnsitzes oder 

Sitzes in der Gemeinde abhängt, mit dem ersten Tage des 
auf die Begründung des Wohnsitzes oder Sitzes folgenden 
Monats;

b) soweit sie von dem Aufenthalte in einer Gemeinde ab
hängt, mit dem ersten Tage des nach dem Ablaufe der 
massgebenden Aufenthaltsfrist (§ 33 Absatz 4) beginnenden 
Monats;

Mm 8 59.
0  W brzmieniu ustawy z 26. Vlll. 1921 {G. S. str. 495).

Ustawa o daninach komusaloyeb.
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c) soweit sie durch Grundvermögen, Betrieb von Handel oder 
Gewerbe, einschliesslich des Bergbaues, bedingt ist (§'33 
Nr. 2 § 35), mit dem ersten Tage des auf den Erwerb des 
Grundvermögens oder den Beginn des Betriebes folgenden 
Monats.

Ist dem zu b) bezeichneten Falle die Steuerpflicht infolge 
des Ablaufs der Aufenthalts&ist odler der früheren Begründung 
eines Wohnsitzes eingetreten, so muss die Steuer seit dem ersten 
Tage des nach erfolgter Aufertthaltsnahme begonnenen Monats 
nachentrichtet werden.

2. Die Steuerpflicht erlischt:
a) durch den Tod des Steuerpflichtigen mit dem Ablaufe des 

Monats, in welchem der Tod erfolgt ist.
b) durch das Aufgeben des Wohnsitzes oder Aufenthalts mit 

dem Ablaufe des Monats, in welchem der Wohnsitz, SitsJ 
oder Aufenthalt tatsächlich aufgegeben worden ist, sofern 
jedoch bis zu diesem Zeitpunkte der Gemeindebehörde 
hiervon.keine Anzeige erstattet ist, erst nach dem Ablaufe 
des folgenden Monats;

c) durch die Veräusserimg des Grundvermögens, beziehungs
weise die Einstellung des die Steuerpflicht bedingenden 
Betriebes von Handel oder Gewerbe, einschliesslich des 
Bergbaues (§ 33 Nr. 2, § 35), mit Ablauf des Monats, in wel
chem die Veräusserung. beziehungsweise die Einstellung 
des Betriebes erfolgt ist.

6. Veranlagung und Erhebung.
§ 61.

[Die Veranlagung erfolgt durch den Gemeindevorstand oder 
einen besonderen Steuerausschuss der Gemeinde.

Die Zusammensetzung und die Geschäftsordnung der Steuer
ausschüsse sind unter sinngemässer Anwendung der Vorschriften 
der §§ [50] 55 Absatz 3 bis einschliesslich [54] 59 des Einkommen
steuergesetzes vom [24. Juni 1891] durch Gemeinde-19. Juni 1906
beschluss zu bestimmen].

1) Die Veranlagung erfolgt, wenn durch die Gemeindevertre
tung kein besonderer Steuerausschuss eingesetzt ist, durch den 
Gemeindevorstand.

2) Ueber die Zusammensetzung und die Geschäftsordnung 
der Ausschüsse treffen die Minister des Innern und der Finanzen 
die erforderlichen Bestimmungen.

Do 9 <1.
W brzmieniu ustawy z 26. VIII. 1921 (G. S. str. 405).
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3) Der Gemeindevarstand kann die Veranlagung einem seiner 
Organe oder bestimmten Beamten übertragen.

§ 62.
Dem Gerneindevorstande (Steuerausschuss) sind von den zu

ständigen Staatsbehörden diejenigen bei der Veranlagung oder 
Festsetzung der Staatssteuern bekannt gewordenen Besteuerungs
merkmale, deren er für die Veranlagung bedarf, auf Ersuchen mit
zuteilen.

Zu dem gleichnamigen Zwecke haben die Behörden anderer 
Gemeinden hinsichtlich der ihnen bekannten Besteuerungsmerkmale 
dem Gerneindevorstande (Steuerausischuss) auf jErfordern Aus
kunft zu geben.

§ 63.
Durch die Steuerordnung können die Rechte des Gemeinde

vorstandes (Steuerausschuss) und die Obliegenheiten der Steuer
pflichtigen nach Massgaben folgender Bestimmungen geregelt 
werden:

Der Gemeindevorstand (Steuerausschuss) kann, soweit er 
nicht auf anderem Wege (§ 62) zur Kenntnis der für die Veranla
gung massgebenden Besteuerungsmerkmale gelangt ist, ermächtigt 
werden, von den Steuerpflichtigen hierüber» binnen einer angemes
senen Frist Auskunft zu erfordern. Die Aufforderung muss in je
dem einzelnen Falle durch eine besondere, dem Steuerpflichtigen 
zuzustellende Zuschrift erfolgen. •

Die Verpflichtung der Auskunftserteilung erstreckt sich nur 
auf die Beantwortung der bei der Aufforderung gestellten F' '̂agen 
über bestimmte Tatsachen. Soweit es sich um Schätzungen han
delt, ist der Steuerpflichtige eine Erklärung zu geben berechtigt, 
aber nicht verpflichtet.

Wird die Auskunftserteilung beanstandet, so sind dem Steuer
pflichtigen vor der Veranlaguf.g die Gründe der Beanstandung mit 
dem Anheimstellen mitzuteilen, hierüber binnen einer angemessenen 
Frist eine weitere Erklärung abzugeben.

Die im vorstehenden wegen der Steuerpflichtigen getroffenen 
Bestimmungen finden auf Bevollmächtiigte und gesetzliche Ver
treter der Steuerpflichtigen sinngemässe Anwendung. ,

§ 64.
Durch Steuerordnung kann bestimmt werden, dass die Ver

anlagung besonderer Realsteuern für mehrere aufeinander folgende 
Rechnungsjahre zu erfolgen hat. Soweit eine Bestimmung nicht 
getroffen is t geschieht die Veranlagung für je ein Rechnungsjahr,



36

§ 65.
Im Falle der Erhebung von Prozenten der vom Staate ver

anlagten Realsteuern, sowie von Zuschlägen ziur Staatseinkommen
steuer erfolgt die Bekanntmachung der Steuern durch den Ge
meindevorstand (für diejenigen Steuerpflichtigen, bezüglich deren 
die staatlich veranlagte Steuer die unveränderte Grundlage der 
Prozente oder Zuschläge bildet,. durch eine in ortsüblicher Weise 
zu bewirkenden Veröffentlichung der zu erhebenden Prozentsätze, 
für andere Steuerpflichtige durch besondere Mitteilung.

Bei Erhebung besonderer Gemeindesteuern geschieht die Be
kanntmachung durch den Gemeindevorstand für die im Gemeinde
bezirke wohnenden steuerpflichtigen physischen Personen mittels 
Auslegung der Hebeliste während eines zweiwöchigen Zeitraumes 
in einem oder mehreren, in ortsüblicher Weise zur öffentlichen 
Kenntnisi zu bringenden Räumen des Gemeindebezirks, für die 
übrigen Steuerpflichtigen durch besondere Mitteilung.

Bei Zugängen im Laufe des Jahres bedarf es stets besonderer 
Mitteilung.

Durch Gemeindebeschluss kann an Stelle der Bekanntmachung 
durch Auslegung eine besondere Mitteilung an jeden einzelnen 
Pflichtigen angeordnet werden.

§ 66.
Nach erfolgter Bekanntmachung (§ 65) ist die Steuer in den 

ersten 8 Tagen eines jeden Monats zu entrichten. An Stelle des 
Monats kann durch Gemeindebeschluss eine zwei- oder dreimonat
liche Hebeperiode eingeführt werden. Auch können durch Ge
meindebeschluss bestimmte Hebungstage festgesetzt werden.

Wenn die zu erhebenden Prozentsätze der vom Staate ver
anlagten Realsteuern oder die Zuschläge zur Einkommensteuer 
50 vom Hundert nicht übersteigen, so kann durch Gemeindebe
schluss unter Festsetzung der Hebetermine die Hebung der Steuer 
in halbjährigen Beträgen oder auch im Betrage des ganzen Jahres 
angeordnet werden.

Dem Pflichtigen ist stets die Vorausbezahlung mehrerer Raten 
bis zum ganzen Jahresbetrage gestattet

§ 66 a.
1) Für die Rechnungsjahre 1922 und 1923 können die Gemein

den durch Gemeindebeschluss bestimmen, dass bis zur endgültigen

Do § 56.
Ustawa z 26. VIII. 1921 (G. S. str. 495) postanowiła;
Im § 65 Satz 1 werden die Worte „sowie von ZuschlSsea zur Staatseto- 

ktttninensteuer“ xestrichen.
Patnt uwaga do 8 23.
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Veranlagung der Realsteuern die im Vorjahr erhobenen Steuerbe
träge vorläufig weiter zu zahlen sind, jedoch höchstens während 
des ersten Halbjahres des Rechnungsjahrs. Der Gemeindebe
schluss ist in ortsüblicher Weise zu veröffentlichen. Der Zustellung 
einer besonderen Mitteilung an die Steuerpflichtigen bedarf es nicht.

2) Die vorläufig gezahlten Steuerbeträge sind auf die endgül
tig veranlagten Steuern zu verrechnen. Bleibt die endgültige Ver
anlagung hinter der Veranlagung des Vorjahres zurück, so sind die 
überzahlten Beträge des Steuerpflichtigen zu erstatten.

§ 67.
Die Gemeinden können die von den Mitgliedern einer Gesell

schaft mit beschränkter Haftung gemäss § 33 Nr. 2 und 3 zu ent
richtende Gemeindeeinkommensteuer von der Gesellschaft einzu
ziehen.

V i e r t e r T i t e l .

N a t u r a l d i e n s t e .
§ 68.

Die Steuerpflichtigen können durch ’Gemeindebeschluss zu Na
turaldiensten (Hand-' und Spanndiensten) herangezogen werden.

Spanndienste sind von den Grundbesitzern nach dem Verhält
nis der Anzahl der Zugtiere, welche die Bewirtschaftung ihres im 
Gemeindebezirk belegenen Grundibesitzes erfordert, Handdienste 
vo|n sämtlichen Steuerpflichtigen gleichheitlich zu leisten. Ob und 
inwieweit hierbei den gespannhaltenden Grundbesitzern die ihnen 
obliegenden Spanndienste auf das Mass der auf sie entfallenden 
Handdienste anzurechnen sind, bestimmt sich nach den hierüber 
getroffenen vertragsmässigen odler statutarischen 'Festsetzungen 
oder dem Herkommen. Im Zweifelfalle wird vermutet, dass die 
gespannhaltenden Grundbesitzer nur bei solchen Arbeiten, bei wel
chen zugleich Spanndienste Vorkommen, von den Handdiensten 
befreit sind. Abweichungen von diesen Bestimmungen, insbeson
dere die Heranziehung von anderen gespannhaltenden Steuerpflich
tigen zu Spanndiensten, bedürfen der Genehmigung.

Die Dienste können* mit Ausnahme von Notfällen durch taug
liche Vertreter abgeleistet werden.

Die Gemeinde kann gestatten, dass an Stelle des Natural
dienstes ein angemessener Geldbeitrag geleistet wird.

Do § 66 a.
§ ten umieściła ustawa;
Preussiches Gesetz zur Aenderung des Komunalabgabengesetzes vom 14. 

Juli 1893 (G. S. S. 152) vom 11. April 1922 (G. S. 80).
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, Die gemäss § 38 dieses Gesetzes vop den Gemeindeabgaben 
ganz oder teilweise freigelassenen Steuerpflichtigen können nach 
Massgabe der Bestimmung des Absatzes 2 zu Naturaldiensten he
rangezogen werden.

Die in §§ 40, 41, 42 aufgeführten Personen sind von Natural
diensten soweit diese nicht auf den ihnen gehörigen Grundstücken 
lasten, befreit: untere Kirchendiener insoweit, als ihnen diese Be
freiung seither rechtsgültig zustand.

F ü n f t e r  T i t e l .

R e c h t s m i t t e l .

§ 69.
Dem Abgabepflichtigen steht gegen die Heranziehung (Ver

anlagung) zu Gebühren, Beträgen, Steuern und Naturaldiensten der 
Einspruch zu. [Das Rechtsmittel ist binnen einer Frist von vier 
Wochen bei dem Gerneindevorstande einzülegen]. Der Einspruch 
ist binnen einer Frist von 4 Wochen bei derjenigen Stelle einzu
legen, welche die Heranziehung (Veranlagung) vorgenommen hat. 
Ist die Heranziehung von einer anderen Stelle als dem Gemeinde- 
vorstande vorgenommen, so hat diese den Einspruch, falls sie ihm 
nicht stattgibt, dem Gerneindevorstande zur Entscheidung vorzu
legen. Wird der Einspruch rechtzeitig unmittelbar beim Gemein- 
devorstande eingelegt, so gilt die Frist als gewahrt.

Der Lauf der Frist beginnt:
1. soweit die Bekanntmachung durch Auslegung der Hebe

listen erfolgt ist, mit dem ersten Tage nach Ablauf der 
Auslegungsfrist;

2. soweit eine besondere Mitteilung vorgeschrieben ist, mit 
dem ersten Tage nach erfolgter Mitteilung;

3. in allen übrigen Fällen mit dem ersten Tage nach der Auf
forderung zur Zahlung beziehung.sweise Leistung.

Einsprüche, welche sich gegen den der Veranlagung zugrunde 
liegenden Staatssteuersatz (§§ 26, 30, 36, 38) und bei besonderen 
Gemeindeeinkommensteuer (§ 37) gegen die Höhe des zur Staats
einkommensteuer veranlagten Einkommens richten, sind unzu
lässig.

Vorstehende Bestimmungen finden sinngemässe Anwendung 
auf Einsprüche wegen Heranziehung oder Veranlagung von Grund
besitzern, Gew'erbetreibenden und Einw'ohnern eines Gutsbezärks 
zu den öffentlichen Lasten desselben.

Do 8 69. ' ■
2^daaie drucie ustępu pierwszego w brzmieniu ustawy z 26. VIII. 1921 (G. S. 

str. 495).
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§ 70.
Ilieber den Einspruch beschliesst der Gemeindevorstand].
„Uber den Einspruch beschliesst der Gemeinde Vorstand, und 

wenn der Gemeindevorstand ein Kollegium ist, sein Vorsitzender 
oder von diesem bezeichnetes Mitglied“^.

Gegen den Beschluss steht dem Pflichtigen binnen einer, mit 
dem ersten Tage nach erfolgter Zustellung beginnender Frist von 
zwei Wochen die Klage im Verwaltungsstreitverfahren®) offen. Zu
ständig in erster Instanz ist für Landgemeinden (Gutsbezirken) der 
Kreisausschuss für Stadtgemeinden der Bezirksausschuss. Der 
Gemeindevorstand kann zur Wahrnehmung der Rechte der Ge
meinde einen besonderen Vertreter bestellen. Gegen die Entschei
dung des Bezirksausschusses dei Stadtgemeinden ist nur das 
Rechtsmittel der Revision zulässig.

Der Entscheidung im VerWaltungsstreitverfahren unterliegen 
desgleichen Streitigkeiten zwischen Beteiligten über ihre in dem 
öffentlichen Rechte begründete Verpflichtung zu dem im § 69 Abs. 1 
bezeichneten Lasten.

.§ 70 a.
Wird im Verwaltungsstreitverfahren eine Abgabenordnung für 

rechtsungültig erklärt, so kann einer neuen Ordnung, die die gleiche 
oder eine gleichartige Abgabe regelt, rückwirkende Kraft beigelegt 
werden. Diese erstreckt sich auf die Zeit seit dem Inkrafttreten 
der für ungültig erklärten Ordnung und auf die Besthnmungen der 
neuen Ordnung, durch welche die Abgabenpflichtigen nicht un
günstiger gestellt werden, als nach der für ungültig erklärten 
Steuerordnung beabsichtigt war, sie erstreckt sich nicht auf die 
durch endgültige Heranziehung nach der für ungültig erklärten 
Steuerordnung erledigten Fälle.

§ 71.
Ueber die Verteüung gemeindesteuerpflichtiger Einkommen 

auf eine Mehrzahl steuerberechtigter (Wohnsitz-, Aufenthalts-, Be
legenheits-, Betriebs-) Gemeinden gemäss den Vorschriften dieses 
Gesetzes (§§ 47 bis 51) in Verbindung mit §§ 33 und 52) beschliesst 
auf Antrag des Steuerpflichtigen unter Zugrudelegung der Ein-

Do § 70.
Ustęp 1. w brzmieniu Art. 5. punkt 7. u.stawy: Preuss. Kriegsgesetz zur 

Vereinfachung der Verwaltung vom 13. Mai 1918 (G. S. str. 53).
n) Patrz Uzupełnienie XI. (art. 1.) tej bro.sznrki.

Do S 7 t a.
Paragraf ten umieściła ustawa z 26- Vlll. 1921 (G. S. $tr. 495).
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Schätzung der einzelnen Gemeinden der Kreisausschuss und, so
weit die Stadt Berlin oder andere Stadtgemeinden in Betracht 
kommen, der Bezirksausschuss nach Anhörung sämtlicher Betei
ligten.

Der Antrag des Steuerpflichtigen, welcher binnen der Frist 
von 4 Wochen, vom Tage der Bekanntmachung der Steuer ( § 65) 
seitens der zweiten oder einer weiteren eine Steuerforderung er
hebende Gemeinde ab gerechnet, zu stellen ist, tritt an die Stelle 
des Einspruchs gegen die Heranziehung (Veranlagung) zu den be
züglichen Steuern in jeder einzelnen der beteiligten Gemein
den (§ 69).

Der Kreis- (Bezirks-) Ausschuss hat nach verhandelter Sache 
den auf jede Gemeinde entfallende Teil des steuerpflichtigen Ein
kommens und den von demselben ńi entrichtenden Steuerbetrag 
festzusetzen.

Zutreffendenfalls kommen die Bestimmungen des § 58 des Ge
setzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 da
hin zur Anwendung, dass auch in den Fällen, in welchen die Stadt 
Berlin beteiligt ist, der Minister des Innern den Bezirksausschuss 
bestimmt, welcher zu beschliessen hat.

§ 72.
Gegen den Beschluss des Kreis- (Bezirks-) Ausschusses findet 

binnen einer Frist von 2 Wochen der Antrag auf mündliche Ver
handlung im VerWaltungsstreitverfahren statt. In den Fällen, in 
welchen der § 58 aaO. zur Anwendung kommt, ist für das VerWal
tungsstreitverfahren derjenige Kreis- (Bezirks-) Ausschuss zustän
dig, welcher in Ansehung des Beschlussverfahrens für zuständig 
erklärt worden ist. Der Antrag auf mündliche Verhandlung im Ver
Waltungsstreitverfahren steht sowohl dem Steuerpflichtigen, als 
auch einer jeden Gemeinde zu, auf deren Steuerforderung sich der 
Beschluss erstreckt, und richtet sich gegen sämtliche Beteiligte, de
ren Teilverhältnis durch den vom Kläger verfolgten Anspruch be
rührt w ird .___

§ 73.
Wird während schwebenden Beschluss- oder Verwaltungs

streitverfahrens eine weitere Forderung auf Zahlung von Gemein
desteuern in Ansehung des dem Verfahren unterliegenden Einkom
mens erhoben, so hat der Steuerpflichtige binnen der Frist von vier 
Wochen, vom Tage der Bekanntmachung der bezüglichen Steuer
forderung (§ 65) ab gerechnet, deren Einbeziehung in das schwe-
Do § 72.

Patrz Uzupełnienie XI. (art. 1. § 2.) te] broszurki.
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bende Verfahren bei derjenigen Behörde zii beantragen, bei wel
cher die Sache anhängig ist. In diesem Verfahren ist alsdann 
gleichzeitig auch über die spätere erhobene Steuerforderung zu be
schliessen oder zu entscheiden. '

§ 74.
Wird nach rechtskräftig entschiedener Art eine weitere Steuer

forderung in Ansehung des Einkommens erhoben, welches den vor
stehenden Gegenstand des früheren Verfahrens gebildet hat, so fin
den die vorstehenden Bestimmungen (§§ 71 bis 73) sinngemässe 
Anwendung mit der Massgabe, dass derjenige Kreis- (Bezirks-) 
Ausschuss, welcher in dem ersten Verfahren beschlossen uncl 
entschieden hat, auch für das zweite Verfahren zuständig ist, und 
dass das rechtskräftig festgesetzte Anteilsverhältnis der bei dem 
ersten Verfahren beteiligt gewesenen Gemeinden in dem zweiten 
Verfahren nicht mehr geändert, in dem letzteren vielmehr nur noch 
darüber beschlossen und entschieden werden kann, welchen Betrag 
die früher aufgetretenen Steuergläubiger dem später aufgetretenen 
nach dem durch das rechtskräftige Urteil für die festgesetzten An
teilsverhältnisse zu erstatten haben.

_§ 75.
Durch Einspruch und Klage wird die Verpflichtung zur Zahlung 

oder Leistung nicht aufgeschoben.

§ 76.
Gegen die Feststellung des Gesamtsteuersatzes für einen Ge

werbebetrieb, der sich über mehrere Gerneinden erstreckt, und 
nicht zur Staatsgewerbesteuer, aber gemäss § 28 Nr. 2 bis 6 
Gemeindegewerbesteuer herangezogen wird (§ 32) finden dieselben 
Rechtsmittel statt, die im Falle der Veranlagung dieses Betriebes 
zur Staatsgewerbesteuer gegeben sein würden (§§ 35 bis 37 des 
Gewerbesteuergesetzes vom 24. Juni 1891).

Desgleichen finden auch in diesem Falle hinsichtlich der Zer
legung des Steuersatzes in die auf die einzelnen Betriebsorte ent
fallenden Teilbeträge die im § 38 aaO. wegen der Rechtsmittel ge
troffenen Vorschriften Anwendung.

S e c h s t e r  Ti t e l .
Auf s i cht .

§ 77.
Für die Erteilung der in diesem Gesetze vorbehaltenen Ge

nehmigungen ist nach Massgabe der folgenden Bestimmungen bei
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Stadtgemeinden der Bezirksausschuss, bei Landgemeinden der 
Kreisausschuss zuständig.

Gegen den auf Beschwerde ergehenden Beschluss - bei 
Stadtgemeinden des Provinzialrats, bei Landgemeinden des Be
zirks-Ausschusses steht dem Vorsitzenden dieser Behörde aus 
Gründen des öffentlichen Interesses die Einlegung der weiteren Be
schwerde an die Minister des Innern und der Finanzen zu. Hier
bei finden die Bestimmungen des § 123 des Gesetzes über die all
gemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 Anwendung.

[Die Genehmigung von Gemeindebeschlüssen, durch welche
a) besondere direkte oder indirekte Gemeindesteuern neu 

eingeführt oder in ihren Grundsätzen verändert,
b) Abweichungen von den im § 54 vorgeschriebenen Vertei- 

lungsmassregeln.
c) Zuschläge über den vollen Satz der Staatseinkommen

steuer hinaus (§ 55) angeordnet werden, ^
bedarf der Zustimmung der Minister des Innern und der Finanzen. 
Den Ministern ist gestattet, die Erteilung der Zustimmung auf die 
ihnen untergeordneten Aufsichtsbehörden höherer Instanz zu über
tragen].

Die Genehmigung von Gemeiindebeschlüssen, durch welche 
besonders direkte oder indirekte Gemeindesteuern neu eingeführt 
oder in ihren Grundsätzen verändert werden, bedarf der Zustim
mung der Minister des Innern und der Finanzen. Auf Bier und 
Hundesteuer findet diese Vorschrift keine Anwendung. Den Mini
stern ist gestattet die Erteilung der Zustimmung auf die ihnen 
untergeordneten Aufsichtsbehörden höherer Instanz zu übertragen^.

Die Erteilung der-Genehmigung kann auf eine von vornherein 
zu bestimmende Frist von einem oder mehreren Jahren beschränkt 
werden.

Die Genehmigung und gegebenenfalls die Zustimmung gilt als 
an dem Tage erteilt, an welchem der zu genehmigende Gemeinde
beschluss gefasst ist, indess können die betreffenden Behörden 
einen späteren Zeitpunkt hierfür festsetzen*)®).

§ 78.
Bestehen bei dem Inkrafttreten des Gesetztes ün einzelnen 

Gemeinden Ordnungen über die Aufbringung von Gebühren, Bei-

Do Art. 77.
*) Ustęp 3. w brzmieniu Art. 5. ustęp 8. ustawy: Preuss. Kriegsgesetz »ur 

Vereinfachung der Verwaltung vom 13. Mai 1918 (G. S. str. 53).
*) Ustęp ostatni umieściła ustawa z 26. Vlll. 1921 (G. S. str. 495).
*) W sprawie kompetencji patrz Uzupełnienie X. (art. 2.) oraz Uzupełnienie 

XI. (art. 1.) tej broszurki.
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trägen, indirekten, direkten Steuern oder Diensten, welche den 
Vorschriften dieses Gesetzes zuwiderlaufen, oder werden derartige 
Gemeindebeschlüsse gefasst, so ist die Aufsichtsbehörde befugt, de
ren Abänderung oder Ergänzung unter Angabe der Gründe an
zuordnen.

Dieselbe Befugnis steht der Aufsichtsbehörde zu, wenn die 
Abstufungen des Grundbesitzes, nach welchen die Steuer umgelegt 
wird (§ 25), wegen wesentlicher Veränderungen der Besitzverhält
nisse zur Grundlage der Besteuerung nicht mehr geeignet sind und 
ein Antrag auf Abänderung oder Ergänzung von der Mehrheit der 
einer Abstufung ungehörigen Steuerpflichtigen gestellt wird.

Die Einführung neuer und die Erhöhung bestehendej;^ indirek
ter Steuern darf nicht angeordnet werden.

Gegen die Anordnungi findet innerhalb vier Wochen nach Ab
lauf der in derselben .gestellten Frist die Klage in VerWaltungs
streitverfahren für Landgemeinden, bei dem Bezirksausschüsse, für 
Stadtgemeinden bei dem Oberverwaltungsgerichte statt.

Wird die Klage innerhalb dieser Frist nicht erhoben, so' ist 
die Aufsichtsbehörde befugt, die in Ansehung der Aufbringung der 
Gebühren, Beiträge, indirekten, direkten Steuern oder Dienste 
erforderliche Ordnung auf Grundlage der erlassenen Verfügung 
selbst festzustellen. Das gleiche gilt für den Fall der rechtskräftigen 
Abweisung der Klage. Wird die Klage endgültig für begründet er
kannt, so tritt die Anordnung ausser Kraft.

Sofern das öffentliche Interesse es erheischt, beschliesst im 
Falle der Erhebung der Klage über die vorläufige Ordnung des 
^teuerwesens bis zur re|chtskrä|tigen Entscheidung für Landge
meinden der Kreisausschuss, für Stadtgemeinden der Bezirks
ausschuss.

S i e b e n t e  r T e i l .
 ̂ S t r a f e n .*

,§ 79.
Wer in der Absicht der Steuerhinterziehung an zuständiger 

Stelle auf die an ihn gerichteten Fragen oder bei der Begründung 
eines Anspruchs iunrichtige oder unvollständige Angaben macht, 
wird mit dem vier- bis zehnfachen Betrage der stattgehabten oder 
beabsichtigten Verkürs^ung mindestens aber mit einer Geldstrafe 
von einhundert Mark bestraft.

Do § 78.
W sprawie kompetencji patrz Uzupetiiienie XI. tej broszurki.

Do § 79.
Zmiany w ustępie drugim wprowadziła ustawa z 26. VIII. 1921 (G. S. str. 4.95).
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Ist eine unrichtige oder unvollständige Angabe, welche ge
eignet ist, eine Verkürzung der Steuer herbeizuführen, zwar wis
sentlich, aber nicht in der Absicht der Steuerhinterziehung erfolgt, 
so tritt Geldstrafe von [drei bis einhundert] drei bis eintausend 
Mark ein.

Straffrei bleibt, wer seine unrichtige oder unvollständige An
gabe, bevor Anzeige erfolgt oder eine Untersuchung eingeleitet 
ist, an zuständiger Stelle berichtigt, o'der ergänzt, und die vor
enthaltene Steuer in dem in gesetzten Frist enrichtet.

§ 80.
Der Gemeindevorstand beziehungsweise die Mitglieder des 

Gemeindevorstandes, die Mitglieder der Steuerausschüsse, sowie 
die bei der Veranlagung beteiligten Gemeindebeamten werden, 
wenn sie die zu ihrer Kenntnis gelängten Erwerbs-, Vermögens-, 
oder Einkommensverhältnisse eines Steuerpflichtigen, insbesondere 
auch den Inhalt einer Auskunftserteilung (§ 63) oder der darüber 
geflogenen Verhandlungen unbefugt offenbaren, mit Geldstrafe bis 
zu [eintausendfünfhundert] fünftausend Mark oder mit Gefängnis 
bis zu drei Monaten bestraft.

Die Verfolgung findet nur auf Antrag des Gemeindevorstan
des oder des Steuerpflichtigen bezw. dessen Vertreters statt. Ist 
das Vergehen von dem Gerneindevorstande oder von Mitgliedern 
des Gemeindevorstandes begangen, so ist auch die Aufsichtsbehör
de zur Stellung des Antrags berechtigt.

§ 81.
Die auf Grund des §§ 79 und 80 festgesetzten, aber unbei- 

treiblichen Geldstrafen sind nach Massgabe der für Uebertretungen 
geltenden Bestimmungen der §§ 28 und 29 des Strafgesetzbuches 
für das Deutsche Reich in Haft umzuwandeln.

Die Untersuchung und Entscheidung in betreff der im § 79 be
zeichneten strafbaren Handlung steht dem Gerichte zu, wenn 
nicht der Beschuldigte die von dem Gerneindevorstande vorläufig 
festgesetzte Geldstrafe neb^t den durch das Verfahren gegen ihn 
entstandenen Kosten binnen einer ihn bekannt gemachten Frist 
freiwillig an die Gemeindekasse zahlt.

Hat der Beschuldigte in Preussen keinen Wohnsitz, so erfolgt 
das Einschreiten des Gerichts ohne vorläufige Festsetzung der 
Strafe durch den Gemeindevorstand. Dasselbe findet statt,'wenn 
der Gemeindevorstand aus sonstigen Gründen von der vorläufigen

Do § 80. .
Zmiany wnstępie pierwszym wprowadziła ustawa z 26. VIII. 1921 (G. S. 

str. 4C5).
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Festsetzung der Strafe Abstand zu nehmen erklärt oder der Ange
schuldigte hierauf verzichtet.

Bei Zuwiderhandlungen wegen der Verpflichtung zur Geheim
haltung (§ 80) findet nur das gerichtliche Strafverfahren statt.

§ 82.
[In den Steuerordnungen können Strafen gegen Zuwider

handlungen bis .7ur Höhe von dreissig Mark angedroht werden].
In Abgabeordnungen können Strafen wegen Zuwiderhandlun

gen bis zur Höhe von 1.000 Mark angedroht werden. Für bereits 
in Kraft getretene Steuerordnungen, die Strafen wegen Zuwider
handlungen androhen, gilt von dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
ab ein Betrag von 1.000 Mark als Höchststrafe.

Die Strafen sind durch den Gemeindevorstand festzusetzen 
und nach eingetretener Rechtskraft (§ 459 der Strafprozessordnung 
vom 1. Februar 1877, R. G. Bl., S. 253) im Verwaltungszwangver
fahren beizutreiben.

A c h t e r T i t e l .
Nachforderungen und Verjährungen.

§ 83.
Die Einziehung hinterzogener dilrekter Steueirn (§ 79) zur 

Gemeindekasse erfolgt neben und unabhängig von der Strafe.
Die Verbindlichkeit zur Nachzahlung der Steuer verjährt in 

zehn Jahren und geht auf die Erben, jedoch für diese mit einter 
Verjährungsfrist von fünf Jahren und nur auf die Höhe ihres Erb- 

^anteils über. Die Verjährung beginnt mit Ablauf des Rechnungs
jahres, in welchem die Hinterziehung begangen wurde.

Die Festsetzung der Nachsteuer steht dem Gemeindevorstan- 
de zu, gegen dessen Beschluss nach Massgabe der §§ 69, 70 der 
Einspruch und die Klage im Verwaltungsstreitverfahren zlulässig 
sind.

§ 84.
Steuerpflichtige, welche entgegen den Vorschriften dieses Ge

setzes oder der auf Grund desselben erlassenen Steuerordnungen 
bei der Veranlagung direkter Gemeindesteuern übergangen oder 
steuerfrei geblieben. sind, ohne dass eine strafbare Hinterziehung 
der Steuer stattgefunden hat, (§§ 79, 83), sind zur Entrichtung des 
der Gemeindekasse entzogenen Betrages verpflichtet. Pie Ver
pflichtung erstreckt sich auf die drei Rechnungsjahre zurück, wel-

Do § 82.
Ustęp pierwszy w brzmieniu ustawy z 26. VIII. 1921 (G. S. str. 495).
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che dem Rechnungsjahre, in dem die Verkürzung festgestellt wor
den, vorausgegangen sind.

Die Verpflichtung zur Zahlung der Nachsteuer geht auf die 
Erben jedoch nur bis zur Höhe ihres Erbteils über.

Die Veranlagung der Nachsteuer erfolgt einheitlich für den 
ganzen Zeitraum, auf welchen sich die Verpflichtung erstreckt, nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes oder der massgebenden Steuer
ordnungen.

§ 85.
Ist nach den Bestimmungen der §§ [67, 80] 73, 85 des Ein

kommensteuergesetzes vom [24. Juni 1891]
24. Juni 1891 eine Nach-
19. Juni 1906

Steuer für den Staat festgesetzt, so haben die zur Entrichtung der 
Nachsteuer Verpflichteten gemäss der hierbei geltenden Vorschriften 
die entsprechenden Zuschläge an die Gemeinde nachzuz'ahlen.

Die Festsetzung der nachträglich zu entrichtenden Zuschläge 
geschieht durch den Gemeindevofrstand einheitlich für den ganzen 
Zeitraum, auf welchen sich die Verpflichtung erstreckt, nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes oder der massgebenden Steuerordnung.

§ 86.
Hat infolge der Einlegung von Rechtsmitteln oder einer ander

weitigen Veranlagung (§ [57] 62 des Einkommensteuergesetzes vom

[24. Juni 1891] 24. Juni 1891) eine Erhöhung der ursprünglich vom
19. Juni 1906)

Staate veranlagten Steuer stattgefunden_(§ 30 Absatz 2, § 36 Ab
satz 3) so kann die hieraus entspringende Nachforderung der Ge
meinde nur innerhalb der Frist von einem Jahre, welche mit dem 
Tage der ergangenen endgültigen Entscheidung über die Erhöhung 
der Steuer beginnt, erhoben werden.

§ 87.
Die Berechtigung der Gemeinden zur Nachforderung anderer 

Gemeindeabgaben als direkter Steuern beschränkt sich ohne Unter
scheidung, ob die Abgabe garnicht oder mit einem zu geringen Be
trage erhoben worden ist,

1. bei Verbrauchsabgaben auf die Frist eines Jahres, vom 
Tage des Eintrittes der Zahlungsverpflichtung an ge-

, rechnet,
2. bei sonstigen indirekten Steuern, Gebühren und Beiträgen 

(§§ 4 bis 11), sowie bei Kosten auf die Frist von drei Jah
ren seit dem Abläufe desjenigen Jahres, in welchem die 
Forderung entstanden ist.
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Die Nachforderung von Naturaldiensten ist, sofern die Nach
leistung nach den Zwecken der zu leistenden Dienste überhaupt 
noch möglich ist, auf die Dauer des laufenden Rechnungsjahres 
beschränkt.

mm. § «8-
Zur Hebung gestellte Gemeindeabgaben und Kosten, welche 

im Rückstände verblieben oder befristet sind, verjähren in vier 
Jahren von dem Abläufe des Jahres an gerechnet, in welches der 
Zahlungstermin fällt.

Die Verjährung wird durch eine an den Pflichtigen erlassene 
Zahlungsaufforderung, durch Verfügung der Zwangsvollstreckung 
und durch Stundung unterbrochen.

Nach Ablauf des Jahres, in welchem die letzte Aufforderung 
zugestellt, die Zwangsvollstreckung verfügt, oder die bewilligte 
Frist abgelaufen ist, beginnt eine neue vierjährige Verjährungsfrist.

N e u n t e r  T i t e l .
Kosten und Zwangsvollstreckung.

§ 89.
Die Kosten der Veranlagung und Erhebung der Abgaben 

fallen, insoweit hierüber nicht durch § 14 des Gesetzes wegen Auf
hebung direkter Staatssteuern anderweitige Bestimmung getroffen 
ist, der Gemeindekasse z(ur Last. Jedoch sind diejenigen Kößten, 
welche durch die gelegentlich eines Einspruches erfolgenden Er
mittelungen veranlasst werden, von dem Abgabepflichtigen zu er
statten, wenn sich seine Angaben in wesentlichen Punkten als un
richtig erweisen. Die Feststellung dieser Kosten kann nur in der 
Entscheidung über den Einspruch erfolgen.

§ 90.
Gebühren, Beiträge, Steuern und Kosten, sowie nach einem 

von der Aufsichtsbehörde festgestellten Tarife erhobene Vergütun
gen (Kurtaxen usw.) unterliegen der Beitreibung im Verwaltungs
zwangsverfahren nach Massgabe der Verordnung vom [7. Septem
ber 1897 (GS. S. 591)] 15. November 1899 (GS. S. 545).

Sind Naturaldienste zu leisten, so ist der Gemeindevorstand 
bei Säumnis der Pflichtigen befugt, die Dienste durch Dritte leisten 
und die entstehenden Kosten von den ersteren im Verwaltungs
zwangsverfahren beitreiben zu lassen.

Do 8 90.
Ustęp trzeci § 90 umieściła ustawa i  26. VIII. 1921 (G. S. str. 495).
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Auf Antrag einer Gemeinde l^ann die Aufsichtsbehörde zulas
sen, dass als Mahnung im Sinne des § 7 der Verordnung betreffend 
das Verwaltungszwangsverfahren wegen Beitreibung von Geldbe
trägen vom 15. November 1899 (GS. S. 145) auch die öffentliche 
Mahnung gilt.

Die §§ 33 bis 42, 44 bis 52, 55, 67, 71 bis 74, 85, 86 fallen weg.

T e i l  II.

Kreis- und ,Provinzialsteuern.
§§ 91 bis 93 ist ersetzt durch das Kreis- und Provinzialab

gabengesetz vom 23. April 1906 (GS. S. 159).

Schluss-, Ausiülirungs- und Uebergangsbestimmungen.

§ 94.
Alle in dem gegenwärtigen Gesetze vorgeschriebenen Fristen 

sind Ausschlussfristen. Die Fristen beginnen, soweit in diesem Ge
setze nicht anders bestimmt ist, mit der Zustellung des Beschlusses 
oder der sonstigen Anordnung. Der Tag der Zustellung wird nicht 
mitgerechnet. Im übrigen sind für den Beginn und die Berechnung 
der Fristen die bürgerlichen Prozessätze massgebend.

§ 95.
Das Rechnungsjahr für den Gemeindehaushalt beginnt mit 

dem 1. April und schliesst mit dem 31., März.
Der Beschlussfassung der Gemeindebehörden bleibt überlas

sen, an Stelle des Rechnungsjahres eine Periode von zwei oder 
drei Rechnungsjahren treten zu lassen.

§ 96.
Das gegenwärtige Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetze 

wegen Aufhebung direkter Staatssteuern in Kraft.
Die Gemeinden sind verpflichtet, die Ordnungen (Observan

zen, Statuten, Regulative, Geraeindebeschlüsse usw.) über die Auf
bringung von Gebühren, Beiträgen, indirekten und direkten Steu
ern oder Diensten mit den Vorschriften dieses Gesetzes in Ueber- 
einstimmung zu bringen. “

Zu diesem Behufe können die zur Ausführung des gegen
wärtigen Gesetzes erforderlichen Gemeindebeschlüsse bereits in
nerhalb eines Jahres vor dem Inkrafttreten desselben im voraus 
gefasst und die dadurch bedingten Anordnungen und Entschei
dungen der Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbehörden nach 
Massgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes getroffen werden.
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Ordnungen, welche bis zium Inkrafttreten des gegenwärtigen 
Gesetzes in Geltung gewesen sind, bleiben — unbescliadet der Be- 
stimungen im § 23 Absatz 4 und § 37 Absatz 2 — bis zur Abän
derung durch rechtsgültigen Gemeindebeschluss oder Anordnung 
der Aufsichtsbehörde (§ 78) bestehen.

Mit dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Gesetzes treten alle 
demselben entgegenstehenden gesetzlichen Bestimmungen ausser 
Kraft.

Wo in diesen Gesetzen auf diese Bestimmungen bezug ge
nommen ist, kommen diejenigen des gegenwärtigen Gesetzes sinn
entsprechend zur Anw'endung.

Unberührt bleiben die Vorschriften wegen Erhebung von Büji'-
gerrechtsgeldern, Einkaufsgeldern und derartigen Abgaben.

\

§ 97.
Der Minister des Innein und der Finanzminister sind mit der 

Ausführung dieses Gesetzes beauftragt.
Gegeben Neues Palais, den i4. Juli 1893.

(L. S.)



Uzupełnienia.

Zusatz zu § 7.
G. zur Deklarierung des Kommunalabgabengesetzes vom 14. 

Juli 1893 usw., vom 24. Juli 1906 (GS. S. 376).
Einziger Paragraph (Abs. 1):

Die §§ 7, 20, 27 des Kommimalabgabengesetzes vom 14. Juli 
1893 (GS. S. 152) stehen einer Abstufung der Gebühren und Steuer
sätze nicht entgegen. Insbesondere ist es zulässig, die Gebühren
sätze nach Massgabe der Leistungsfähigkeit bis zur gänzlichen Frei
lassung abzustufen und einzelne Grundstücksarten oder Besitz
gruppen mit verschiedenen Sätzen zu den Steuern vom Grundbe
sitze heranzuziehen.

II.
Zusatz zu § 27.

Deklarationsgesetz vom 24. Juli 1906 (GS. S. 376):
Einziger Paragraph:

Abs. 1 vgl. als Zusatz zu § 7.
Abs. 2 Ebensowenig schliesst § 27 aa. 0. aus, das einzelne 

Grundstücksarten oder Besitzgrupen nach verschiedenen Normen 
besteuert werden.

III.
(Dz. Ust. Ś1. Nr. 6; poé. 37 z 3. lutego 1923).

USTAWA
z) dnia 18. stycznia 1923 r. 

w przedmiocie podatku dochodowego.
Zatwierdzając rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 18. 

września 1922 Dz. Ust. Śląskich Nr.. 25, poz. 86, Sejm Śląski po
stanawia, że tekst ustawy o podatku (iolchodowym z dnia 19. 6. 
1906 G. S. str. 260 ma w zastosowaniu do górnośląskiej części Wo
jewództwa Śląskiego opiewać jak następuje:
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Art. I.
Znosi się moc obowiązującą ustawy niemieckiej o pósdatku 

dochodowym z 29. marca 1920 r. (Zbiór Ustaw str. 359) ł noweli 
do tej ustawy z 24. marca 1921 r. (Zbiór Ustaw str. 313) wraz z do- 
tyczącemi rozporządzeniami wykonawczemi oraz ustawę o podat
ku od korporacji z 30. marca 1920 r. (Zbiór Ustaw str. 393) z za- 
str^żeniem zawartem w końcowym ustępie art. VI. i. wprowadza 
się w ich miejsce ustawę pruską o podatku dochodowym z 19. czer
wca 1906 r. Zbiór Ustaw str. 260) olraz dotyczące rozporządzenie 
wykonawcze ze zmianami ustanowionemi rozporządzeniem ẑ  dnia 
25. lipca 1922 r. (Dz. Ust. śl. Nr. 14, poz, 45).

§ 1—79.
Art. II.

Zakreślona w ustawie kompetencja rejencji przechodzi na 
Wydział Skarbowy Województwa śląskiego, kompetencja zaś Mi
nistra Skarbu na Wojewojdę Śląskiego.

Art. III.
Zakreślona w ustawie kompetencja Najwyższiego Trybunału 

Administracyjnego, orzekającego w myśl ustawy o środku praw
nym zażalenia wstępuje Śląski Trybunał Administracyjny.

Art. IV.
Z pod kompetencji Komisji szacunkowych i apelacyjnych wyj

muje się wymiar podatku dochodowego od Towarzystw i instytucji 
wymienionych w § 1. lit. 4—7.

Art. V.
Rok podatkowy biegnie od 1. stycznia do 31. grudnia.

Art. VI.
Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tejże 

i ma zastosowanie do wymiaru podatku dochodowego również za 
rok podatkowy 1922, o ile wymiar w dniu wejścia w życie tej usta
wy nie jest jeszcze prawomocnie ustalony.

Wyjątkowo też za rok 1922, porucza się podkomisjom sza
cunkowym ustanowionym w § 32. ustalenie dochodów i wymiar po
datku dochodowego także dla kategorii cenzytów nie należących 
z reguły do ich kompetencji, względnie dla wszystkich cenzytów 
w ich okręgach, przyczem wszystkie przedmiotowe postanowie
nia ustawy mają być przez podkomisję analogicznie przestrzegane.

Co do wymiarów dla osób prawnych za lata ubiegłe obowią
zuje ustawa niemiecka o podatku od korporacji z 30. marca 1920 r.
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Art. VII. M S Ü
Gminy będą władne do pobierania dodatków tlo podatku do

chodowego wymierzonego w myśl niniejszej ustawy aż do wyso
kości 200%.

Art. VIII.
Celem .zastosowania postanowień niniejszej ustawy do wy

miaru podatku za rok 1923 i lata następńe zastrzega się osobne 
postępowanie ustawodawcze.

Art. IX.
Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Wojewodzie Ślą

skiemu.
Marszałek:
(—) Wiolny.

IV.

Kriegsgesetz zur Vereinfachung der Verwaltung
vom 13. Mai 1918. (Pr. G. S. str. 53).

Art. 1—4 opuszcza się:
Art. 5. (w tekście uwzględniono).

Das Kommunalabgabengesetz vom 14. Juli 1893 wird dahin 
geändert:

1. Im § 4 wird der Abs. 5 gestrichen.
2. Im § 8 Abs. 1 werden die Wd'rte „und 5 und des § 6“ get- 

strichen.
3. Im § 9 werden

1. der letzte Satz des Abs. 3 durch folgende Bestimmun
gen ersetzt:

„Ueber Einwendungen entscheidet die zur Geneh
migung von Gemeindebeschlüssen nach diesem Gesetze 
zuständige Behörde“,

2. im Abs, 4 die Worte „ob und“ gestrichen, 
dem Abs. 6 folgende Bestimmung hinzugefügt:

„Sind Einwendungen nicht innerhalb der gesetz- 
. liehen Frist erhoben oder ist über die erhobenen rechts
kräftig entschieden, so hat dies der Gemeindevorstand 
in der im Abs. 3 angegebenen Ŵ êise bekanhtzumachen. 
Mit dieser Bekanntmachung wird der Beschluss rechts
wirksam“.

3.
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4. § 55 Abs. 1 erhält folgende Fassung: „Zuschläge über 150 

Prozent der Staatseinkommensteuer hinaus sowie Abweichungea 
v(^ dem im § 54 enthaltenen Vorschriften bedürfen der Geneh
migung. Der Genehmigung höherer Zuschläge zur Staatseinkom- 
mensteuer als 150 Prozent bedarf es nicht, wenn diese über 200 
Prozent und über die Zuschläge des vorangehenden Steuerjahres 
nicht hinausgehen. Die Abw'eichungen (§ 54) sind nur aus besonde
ren Gründen zu gestatten.“

5. Im § 56 wird hinter Absatz 3 folgende Vorschrift eingestellt: 
,.Den Ministern ist gestattet, die Zulassung von Ausnahmen auf die 
ihnen untergeordneten Aufsichtsbehörden höherer Instanz zu über
tragen.“

6. im § 58 Satz 2 werden die Worte „100 Prozent“ durch die 
Worte „150 Prozent“ ersetzt.

7. § 70 Abs. 1 erhält folgende Fassung: „lieber den Einspruch 
beschliesst der Gemeindevarstand, und wenn der Gemeindevorstand 
ein Kollegium ist, sein Vorsit^nder oder ein von diesem bezeich
netes Mitglied.“

8. § 77 Abs. 3 erhält folgende Fassung: „Die Genehmigung 
von Gemeindebeschlüssen, durch welche besondere direkte oder 
indirekte Gemeindesteuern eingeführt oder in ihren Grundsätzen 
verändert werden, bedarf der Zustimmung der Minister des Innern 
und der Finanzen. Auf Bier und Hundesteuern findet diese Vor
schrift keine Anwendung. Den Ministern ist gestattet die Erteilung 
der Zustimmung auf die ihnen untergeordneten Aufsichtsbehörden 
höherer Instanz zu übertragen.“

Art. 6—12 opuszcza się.

Art. 13.
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Verkündigung in Kraft. 

Bezüglich der Rechtsmittel gegen Entscheidungen (Bescheide) der 
Kreis- und Bezirksausschüsse die bereits zugestellt oder verkündet 
sind, bevor dieses Gesetz in Kraft getreten ist, finden die bisheri
gen Vorschriften Anwendung.

Der Minister des Innern ist ermächtigt, die einzelnen Para
graphen der Gemeindeverfassungsgesetze einschliesslich der Kreis
ordnungen in der sich aus diesem Gesetz ergebenden geänderten 
oder ergänzten Fassung festzustellen und in der Gesetzsammlung 
zu veröffentlichen.

Dieses Gesetz tritt mit dem Ablaufe von zwei Jahren nach 
dem Zeitpunkte, mit welchen gemäss der Kaiserlichen Verordnuits 
(Her Kriegszustand als beendigt anzusehen ist, wieder ausser Kraft.
Durch Königliche Verordnung kann das schon früher ausser Kraft 
gesetzt werden. Gleichzeitig mit dem Ausserkrafttreten dieses Ge-
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setzes treten die geänderten oder aufgehobenen Vorschriften in der 
bisherigen Fassung wieder in Kraft. > i

Urkundlich unter Unserer Höclisteigenhändigen Unterschrift 
und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Grosses Hauptquartier, den 13. Mai 1918.
(Siegel). Wilhelm.

W
Verfügung der Minister des Innern und der Finanzen vom 5. Juni 
1918, betr. Ausführung des Kriegsgesetzes zur Vereinfachung der

Verwaltung vom 13. Mai 1918 (MB. 122).
Zur Ausführung des Kriegsgesetzes zur Vereinfachung der 

Verwaltung vom 13. Mai 1918 (GS. S. 53) bestimmen wir folgendes:
Art. I. opuszcz|a się.

Nach der Fassung, die §§ 77 Abs. 3 des Kommunalabgabenge- 
setzes durch Artikel V Ziffer 8 des Gesetzes erhalten hat, bedarf 
die Genehmigung von Gemeindebeschlüssen über die Erhebung von 
Zuschlägen zur Staatseinkommensteuer in keinem Falle mehr der 
Zustimmung, desgleichen nicht die Genehmigung von Gemeindebe- 
schlilssen über die Einführung von Bier- und Hundesteuer. Im 
übrigen verbleibt es für die Erteilung der Zustimmung nach § 77 
Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes auch in seiner neuen Fas
sung bei der durch unsere Verfügung vom 24. Juli 1907 (MB. S. 
236 ff.) und vom 7. Dezember 1917 (MB. S. 271) ausgesprochen» 
Uebertragung, mit der Massgabe, dass diese Uebertragung mit den 
entsprechenden Zuständigkeiten auch gilt für die Zulassung von 
Ausnahmen gemäss § 56 Abs. 3 in der Fassung von Artikel V Ziffer 
5 des Gesetzes.

Art. III opuszcza się.
An die Herren Oberpräsidenten und die Herren Regierungs

präsidenten, den Herrn Polizeipräsidenten in Berlin und den Herrn 
Präsidenten des Bezirksausschusses in Berlin.

VI.
C*y powyższa ustawa I rozporządzenie wykörtawcz« obecnie 

jeszcze obowiązuje?
A. Opinia prawna p. adwokata K. Wnukowskiego.

Ustawa z dnia 13. maja 1918 r. powiada w art. 13 ust. 3, id  
ustawa ta traci moc obowiązującą w 2 lata po terminie, w któryin 
stan wojenny jako ukończony należy uważać.
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Pruską ustawą z dnia 31. lipca 1921 (G. S. str. 481) upoważ
niono „Staatsministerium“ do stwierdzenia, kiedy należy stan wo
jenny w myśl obowiązujących przepisów krajowych uważać za 
ukończlony.

Pruskiem rozporządzeniem z dnia 29. grudnia 1921 r. (G. S.
1922 str. 10) zostało stwierdzone, że w myśl art. 13 ust. 3 ustawy 
wojennej z dnia 13. maja 1918 r. należy uważać stan wojenny za 
ukończony w dniu U. listopada 1921 r.

Pruską ustawą z dnia 5. stycznia 1922 r. (G. S. str. 3) został 
art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 13. maja 1918 r. w ten sposób zmie
niony, że zamiast słowa „dwa“ ma być słowo „trzy“.

Wobec tego woljenna ustawa z dnia 13. maja 1918 obowią
zuje w razie dalej i traci swą moc dopiero dnia 11. listopada 1924 r.

Taki jest stan w Niemczech.
Dla obszaru Województwa Śląskiego sprawa komplikuje się 

przez to, że Komisja Międzysojusznicza nie zatwierdziła rozporzą
dzenia z dnia 29. XII. 1921 i ustaw z dnia 31. lipca 1921 r. i z dnia
5. stycznia 1922 r. Zajmując zupełnie formalne stanowisko przy
chodzi się do rezultatu, że ustawa z dnia 13. maja 1918 r. obowią
zuje u nas nadal tak długo, dopóki odnośną ustawą polską nie zo
stanie zmienioną.

Sądzę, że nie należałoby stanąć na tak formalnem stanowisku. 
Można tak powiedzieć:

Stan wojenny w myśl art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 13. maja 
1918 r. został w Niemczech de facto uznany jako zakończokiy w 
dniu 11. listopada 1921 r. Tego faktu nie może zmienić to, że Mię
dzysojusznicza Komisja odnośnych przepisów pruskich nie zatwier
dziła. Skutkiem tego pruska ustawa z dnia 13. maja 1918 r. traci 
swą moc na obszarze Województwa Śląskiego z dniem 11. Ilstiô pada
1923 r. f

Jest to jednakowoż dowolna interpretacja.

B. Teksty ustaw cytowanych pod A.

Preussisches Gesetz
betreffend die Ermächtigung des Staatsministeriums zur Feststellung
der Beendigung des Kriegszustandes, vom 31. Juli 1921 (G. S. 481).

Der Landtag hat folgendes Gesetz beschlossen:
Einziger Paragraph.

Das Staatsministerium wird ermächtigt, festzustellen, wann 
im Sinne bestehender landesrechtlicher Vorschriften der Kriegszu
stand als beendet anzusehen ist.
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Das vorstehende Gesetz wird hiermit verki^det, nachdem 
der Staatsrat von seinem verfassungsmässigen Rechte des Ein
spruchs keinen Gebrauch gemacht hat.

(Ausgegeben zu Berlin den 13. August 1921).

Preussische Verordnung
über das Kriegsgesetz zur Vereinfachung der Verwaltung vom 13. 
Mai 1918 (G. S. S. 53) vom 29. Dezember 1921 (G. S. S. 1922—10).

Einzjrger Paragraph.
Auf Grund des Gesetzes, betreffend die Ermächtigung des 

Staatsministeriums zur Feststellung der Beendigung des Kriegszu
standes, vom 31. Juli 1921 (G. S. S„ 481) wird bestimmt, daissl im 
Sinne des Art. 13 Abs. 3, Satz 1 des Kriegsgesetzes zur Verein
fachung der Verwaltung vom 13. Mai 1918 (G. S. S. 53) der Kriegs
zustand mit Ablauf des 11. November 1921 als beendet anzu
sehen ist.

Preussisches Gesetz
über die Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Kriegsgesetaes zur 
Vereinfachung der Verwaltung vom 13. Mai 1918 (G. S. S. 53) 

vom 5. Januar 1922 (G. Sw S. 3).
Der Landtag hat folgendes Gesetz beschlossen:
§ 1. Im Art. 13 Abs. 3 Satz 1 des Kriegsgesetzes ^ r  Ver

einfachung der Verwaltung vom 13. Mai 1918 (G. S. S. 53) wird das 
Wort „zwei“ ersetzt durch „drei“.

§ 2. Dieses Gesetz tritt am 10. Januar 1922 in Kraft.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet, nachdem 

der Staatsrat von seinem verfassungsmässigen Rechte des Ein
spruchs keinen Gebrauch gemacht hat.

VII.
Gesetz zur Aenderung des Kommunalabgabengesetzes vob 14.'Juli 
1893 (G. $. S. 152) sowie des Kreis- und Provinzlalabgabeagesetze» 
vom 23. April 1906 (G. S. S. 159) und einiger sonstiger Vorschrlftmi 
des kommunalen Abgabenrechts vom 26. August 1921 (G. S. 4SP).

(W tekście już uwzględniono).
Der Landtag hat folgendes Gesetz beschlossen:

Aenderung des Kommanalabgabengesetzes yom 14. JhM 1898
(G. a  S; 152).



§ 6.
Abs. 2 erhält Mgende Fassung;
Die im Abs. 1 genannten Verbände dürfen, soweit nicht Ge- 

bfihrcnfreiheit gesetzlich angeordnet ist, für einzelne Handlungen 
ihrer Organe (für eine Tätigkeit) die im wesentlichen im Interesse 
einzelner erfolgen, Verwaltungsgebiihren erheben. Gebührenfrei 
sind Handlungen, bei denen ein öffentliches Interesse vorliegt, und 
der mündliche Verkehr. In den zu erlassenden Gebührenordnungen 
müssen die einzelnen Handlungen, für deren Vornahme eine Gebühr 
erhoben werden soll, nach Art und Inhalt der Tätigkeit bezeichnet 
werden.

Abs. 3 erhält folgende Fassung:
Die Gebühren sollen so bemessen werden, dass deren Aufkom

men die Kosten des bezüglichen Verwaltungszweigs nicht über
steigt.

§ 8.
erhält als Abs. 3 folgenden Zusatz:

Die Vorschriften des Artikels 5 Nummer 2 des Kriegsgesetzes 
zur Vereinfachung der Verwaltung vom 13. Mai 1918 (G. S. S, 53) 
soweit sie sich auf Verwaltungsgebühr“ im S^nne des § 6 Abs. 2 
bezieh“ werden aufgehoben.

Hinter § 9 wird fogender § 9a  eingeschaltet:

5 9 a.
1) Als Veranstaltung im Sinne des § 9 gilt auch der Bau von 

Kleinwohnungen. Als wirtschaftlichen Vorteil ist dabei für die He
ranziehung von Arbeitgebern zu Beiträgen die Tatsache anzusehen, 
dass durch die geplanten Wohnungen eine unter den Arbeitnehmern 
der Arbeitgeber hervorgetretene Wohnungsnot gemildert oder 
einer drohenden Wohnungsnot vorgebeugt wird. Unter Kosten sind 
dabei nur diejenigen Baukosten Zu verstehen, die nach Abzug des 
durch die ortsüblichen Mieten verzinsten Teiles der Baukosten noch 
zu decken sind (sogenannte nicht rentierliche Baukosten). Zu Bei
trägen für den Bau von Kleinwohnungen dürfen nur Arbeitgeber 
herangezogen werden, welche in der Gemeinde mehr als 20 Arbeit
nehmer beschäftigen.

2) Die Arbeitgeber können zu Beitragsgemeinschaften ver
einigt werden. Die Unterverteilung der Beiträge innerhalb der Ge
meinschaften ist durch Satzung zu regeln, die der Genehmigung 
der Minister des Innern und der Finanzen bedarf.

3) Beitragsgemeinschaften können, wenn sich das Bedürfnis 
auf mehrere Gemeinden und Gutsbezirke erstreckt, auch von be-
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stehenden Zweckverbänden oder von Gemeindeverbänden gebildet 
Werden.

4) Streitigkeiten über die Heranziehung zu Beiträgen durch 
die Gemeinschaft werden im Verwaltungsstreitverfahren entschieden.

5) Arbeitgeber, die insbesondere nach dem 1. Januar 1919 
bereits selbst zum Bauen von Wohnungen für ihre Arbeitnehmer 
aus eigenen Mitteln in angemessenem Verhältnis zur Zahl ihrer 
Arbeitnehmer beigetragen haben, sollen von diesen Beiträgen be
freit werden.

§ 11.

Abs. 1 erhält folgende Fassung:
§ 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 3 des Gesetzes betreffend 

die Erhebung von Marktstandgeld, vom 26. April 1872 (G. S. S. 513) 
werden gestrichen.

Im Abs. 2 werden die Worte:
„ein Betrag von 8% des Anlagekapitals und der etwa gezahl
ten Entschädigungssumme“ durch „ein wirtschaftlich ange
messener Betrag zur Verzinsung und lilgung des Anlage
kapitals und der etwa gezahlten Entschädigungssumme sowie 
zur Erneuerung vorhandener Anlagen“ ersetzt.

§ 13.
Als Abs. 3 und 4 werden folgende Zusätze angefügt;
3) Bei der vor dem 1. Januar 1919 getroffenen Steuerverein

harungen haben die Gemeinden binnen 3 Monaten nach Inkraft
treten dieses Gesetzes das Recht, eine Abänderung der bestehenden 
Abmachungen zu verlangen, wenn und insoweit infolge der ge
änderten wirtschaftlichen Verhältnisse das Anwachsen ihrer Zu
schläge zu den Realsteuern und die Steigerung der durch die Ar
beitnehmer des Beteiligten verursachten Kommunallasten, insbe
sondere für Volksschul-, Armen-, Wegeunterhaltungs- und Polizei
lasten, so erheblich sind, dass billigerweise die Tragung der Mehr
kosten der Allgemeinheit und den Gemeindeangehörigen nicht zu- 
gemutet werden kann. Falls sich im Wege von Verhandlungen 
eine Einigung über ein neues Abkommen nicht erzielen lässt, so 
entscheidet ein Schiedsgericht, das aus je einem von der Gemeinde 
und den Beteiligten zu bestimmenden Vertreter und einem von der 
Aufsichtsbehörde zu erneiinenden Obmann besteht. Gegen die Ent
scheidung des Schiedsgerichts findet in Landgemeinden die Be
schwerde an den Kreisausschuss, in Städten die Beschwerde an den 

. Bezirksausschuss statt. Kreisausschus und Bezirksausschuss ent
scheiden endgültig.
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4) Die Gebühren für das Schiedsgericht werden bei Meinungs
verschiedenheiten von den Ministern des Innern und der Finanzen 
festgesetzt.

Hinter § 16 wird folgender § 16 a eingeschaltet:

§ 16 a.
Die Gemeinden sind zur Förderung der Wohnungsbeschaf

fung und der Siedlung berechtigt, von Wohnungen die im Ver
hältnis zur Zahl der Bewohner oder zur Zweckbestimmung der 
Räume als übergross anzusehen sind, eine besondere Abgabe zu 
erheben (Wohnungsluxussteuer).

2) Von der Steuer befreit sind die Räume für dienstliche, 
berufliche oder gewerbliche Zwecke oder solche, die zur Erledigung 
ehrenamtlicher öffentlicher Tätigkeit notwendig sind.

3) Die Steuer darf für das erste Zimmer den auf dieses ent
fallende Teil der Miete oder des Mietwerts nicht übersteigen.

§ 23.
undIm Abs. 1 werden die Worte „sowie vom Einkommen* 

(„Einkommensteuer“) gestrichen.
Im Abs. 2 fällt Satz 1 weg.
Abs. 3 erhält folgende Fassung:
Miets- und Wohnungssteuern dürfen unbeschadet der Vorschrift 

im § 16 a nicht neu eingeführt werden.

§ 43.
Im Abs. 1 werden die Worte ,,vom Einkommen und“ gestrichen.
Als Abs. 2 und 3 werden folgende Vorschriften hidzugefügt:
2) Bei vor dem 1. Januar 1919 getroffenen Steuervereinbarun

gen haben die Gemeinden binnen 3 Monaten nach Inkrafttreten die
ses Gesetzes das Recht, eine Abänderung der bestehenden wirt
schaftlichen Abmachungen zu verlangen, wenn und insoweit infolge 
der geänderten Verhältnisse das Anwachsen ihrer Zuschläge zu^ 
den Realsteuern und die Steigerung der durch die Arbeitnehmer' 
des Beteiligten verursachten Kommunallasten, insbesondere für! 
Volksschul-, Armen-, Wegeunterhaltungs- und Polizeilasten, so er
heblich sind, dass billigerweise die Tragung der Mehrkosten der 
Allgemeinheit und den Gemeindeangehörigen nicht zugemutet wer
den kann. Falls sich im Wege von Verhandlungen eine Einigung 
über ein neues Abkommen nicht erzielen lässt, so entscheidet ein 
Schiedsgericht, das aus je einem von der Gemeinde und den Be
teiligten zu bestimmenden Vertreter und einem von der Aufsichts
behörde zu ernennenden Obmanne besteht. Gegen die Entschei
dung des Schiedsgerichts findet in Landgemeinden die Beschwerde



an den Kreisausschuss, in Städten die Beschwerde an den Be
zirksausschuss statt. Kreisausschuss und Bezârksausscliuss ent
scheiden endgültig.

3) Die Gebühren für das Schiedsgericht werden bei Meinungs
verschiedenheiten von den Ministern des Innern und der Finanzen 
festgesetzt.

§ 53.
Abs. 2 erhält folgende Fassung;
Liegt der Betrieb in einem Gutsbezirke, so rechtet sich der 

Anspruch gegen die Gewerbetreibenden. Die Zuschüsse dürfen als
dann den doppelten Satz der staatlich veranlagten Gewerbesteuer 
nicht übersteigen.

§ 54 erhält folgende Fassung:

§ 54.
1) Die Erhebung von Zuschlägen über 500 vom Hundert der 

staatlich veranlagten Realsteuern bedarf der Genehmigung.
2) Sofern in einer Gemeinde die Realsteuern nach besonderen 

Steuerordnungen mit veränderlichen Steuersätzen erhoben werden, 
bedürfen die Beschlüsse, durch welche die Steuersätze für das 
Haushaltsjahr festgesetzt werden, der Genehmigung.

3) Die Vertretungen der hiervon betroffenen Steuerpflichtigon 
sind vor Fassung des UmJagebeschlusses zfli hören.

§ 58.
Im § 58 tritt an Stelle des Satzes 2 folgende Fassung:
Die Betriebssteuer soll jedoch in der Regel zu den gleichen 

Hundertsätzen herangezogen werden, wie die Gewerbesteuer. Zu
schläge zu der Betriebssteuer, die 500 vom Hundert übersteigen, 
sowie Abweichungen von dem Hundertsatze der Zuschläge zu 
der Gewerbesteuer bedürfen der Genehmigung. (f

Als Abs. 2 wird follgende Vorschrift angefügt:
Der § 64 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.
§ 59 erhält folgende Fassung:

§ 59.
1) Ueber die Höhe der Zuschläge zu den Realsteuern sowie 

über die Höhe der Steuersätze, welche nach besonderen Steuer
ordnungen erhoben werden sollen, hat die Gemeinde bis zum Ab
laufe der ersten drei Monate des Rechnungsjahres Beschluss zu 
fassen. Kommt bis zu diesem Zeitpunkt ein gültiger Beschluss 
nicht zustande, so ist die Aufsichtsbehörde mit Zustimmung der 
Beschlussbehörde befugt, behufs Deckung des Steuerbedarfs das
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Verhältnis der Zuschläge zu den einzelnen Realsteuern unterein
ander, oder, soweit besondere Steuerordnungen bestehen, die nach 
diesen Steuerordnungen zu erhebenden Steuersätze festzusetzen.

2) Bis zur endgültigen Beschlussfassung durch die Gemeinde 
ctder Festsetzung durch die Aufsichtsbehörde werden die Zuschläge 
oder die Steuersätze des Vorjahrs forterhoben. Hiernach geleistete 
Zahlungen sind auf die endgültigen Zuschläge des Rechnungsjahres 
zu verrechnen.

§ 61 erhält folgende Fassung:

§ 61.
.1) Die Veranlagung erfolgt, wenn durch di© Gemelndevtr- 

tretung kein besonderer Steuerausschuss eingesetzt ist, durch de« 
Gemeindevorstand.

2) Ueber die Zusammensetzung und die Geschäftsordnung der 
Ausschüsse treffen die Minister des Innern und der Finanzen die 
erforderlichen Bestimmungen.

3) Der Gemeinde Vorstand kann die Veranlagung einem seiner 
Organe oder bestimmten Beamten übertragen.

§ 65. \
Im § 65 Satz 1 werden die Worte 

Staatseinkommensteuer“ gestrichen.
,sotwie von Zuschlägen zur

§ 66.
,oder die Zuschläge zjurIm Abs. 2 Zeile 2 werden die Worte 

Einkommensteuer“ gestrichen.

§ 69.
§ 69 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:
Der Einspruch ist binnen einer Frist von 4 Wochen bei der

jenigen Stelle einzulegen, welche die Heranziehung (Veranlagung) 
vorgenommen hat. Ist die Heranziehung von einer anderen Stelle 
als dem Gerneindevorstande vorgenommen, so hat diese den Ein
spruch, falls sie ihm nicht stattgibt, dem Gerneindevorstande zur 
Entscheidung vorzulegen. Wird der Einspruch rechtzeitig unmittel
bar beim Gerneindevorstande eingelegt, so gilt die Frist als ge
wahrt.

Hinter § 70 wird als § 70 a eingeschaltet:
§ 70 a.

Wird im Verwaltungsstreitverfahren eine Abgabenordnung 
für rechtsungültig erklärt, so kann einer neuen Ordnung, die die 
gleiche oder eine gleichartige Abgabe regelt, rückwirkende Kraft 
beigelegt werden. Diese erstreckf sich auf die Zeit seit dem In-
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krafttreten der für ungültig erklärten Ordnung und auf die Be
stimmungen der neuen Ordnung, durch welche die Abgabenpflichti
gen nicht ungünstiger gestellt werden, als nach der für ungültig er
klärten Steuerordnung beabsichtigt war, sie erstreckt sich nicht auf 
die durch endgültige Heranziehung nach der für ungültig erklärten 
Steuerordnung erledigten Fälle.

§ 77.
erhält folgenden neuen Absatz:

Die Genehmigung und gegebenenfalls die Zustimmung gilt als 
an dem Tage erteilt, an welchem der zu genehmigende Gemeinde
beschluss gefasst ist, indess können die betreffenden Behörden 
einen späteren Zeitpunkt hierüber festsetzen. '

§ 79. □
Im § 79, Abs. 2 werden die Worte „drei bis hundert Mark“ 

ersetzt durch „drei bis eintausend Mark“.

§ 80.
Im § 80 Satz 1 werden die Worte „bis zu fünfzehnhundert 

Mark“ ersetzt durch die Worte „bis zu fünftausend Mark“.

§ 82.
Abs. 1 erhält folgende Neufassung:
In Abgabeordnungen können Strafen wegen Zuwiderhandlun

gen bis zur Höhe von 1.000 Mark angedroht werden. Für bereits 
in Kraft getretene Steuerordnungen, die Strafen wegen Zuwider
handlungen androhen, gilt von dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
ab ein Betrag von 1.000 Mark als Höchststrafe.

§ 90.
Im §' 90 tritt folgender Abs. 3 hinzu:
Auf Antrag einer Gemeinde kann die Aufsichtsbehörde zu

lassen, dass als Mahnung im Sinne des § 7 der Verordnung be
treffend das Verwaltungszwangsverfahren wegen Beitreibung von 
Geldbeträgen vom 15. November 1899 (G. S. S. 145) auch die öf
fentliche Mahnung gilt. «

Die §§ 33 bis 42, 44 bis 52, 55, 67, 71 bis 74, 85, 86 fallen weg.

VII.
Preussiches Gesetz zur Ergänzung des § 37 Abs. 2 des Kom- 

munalabgabengesetzies vom 14. Juli 1893 (G. S. S. 152), vom 19. 
Juni 1918 (G. S. S. 81).
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§ 1.
Der § 37 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 

1893 (G. S. S. 152 erhält folgenden Zusatz:
(Patrz w tekście).

§ 2.

Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündigung in Kraft.
Eine auf Grund dieses Gesetzes im Jahre 1918 erlassene 

Steuerordnung kann sich rückwirkende Kraft vom 1. April 1918 
beilegen.

Ausgegeben zu Berlin den 20. Juni 1918.

VIII.

Preussisches Gesetz zur Aenderung des Kommunalabgabengesetzes 
vom 14. Juli 1893 (G. S. S. 152) vom 11. April 1922 (G. S. 80).

Der Landtag hat folgendes Gesetz beschlossen:
Einziger Artikel.

Hinter § 66 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 
(G. S. S. 152) wird folgender § 66 a eingefüigt:

§ 66 a. 1) Für die Rechnungsjahre 1922 und 1923 können 
die Gemeinden durch Gemeindebeschluss bestimmen, dass bis zur 
endgültigen Veranlagung der Realsteuern die im Vorjahr erhobenen 
Steuerbeträge vorläufig weiter zu zahlen sind jedoch höchstens 
während des ersten Halbjahres des Rechnungsjahrs. Der Ge
meindebeschluss ist in ortsüblicher Weise zu veröffentlichen. Der 
Zustellung einer besonderen Mitteilung an die Steuerpflichtigen be
darf es nicht.

2) Die vorläufig gezahlten Steuerbeträge sind auf die end
gültig veranlagten Steuern zu verrechnen. Bleibt die endgültige 
Veranlagung hinter der Veranlagung des Vorjahres zurück, so sind 
die überzahlten Beträge dem Steuerpflichtigen zu erstatten.

Das vorstehende, vom Landtage beschlossene Gesetz wird 
hiermit verkündet. Die verfassungsmässigen Rechte des Staats
rats sind gewahrt.



— 64 —

IX.

V E R F Ü G U N G
des Ministers des Innern und des Finanzministers, betr. dâe Ueber
tragung der Erteilung der Zustimmung zur Genehmigung von Ge
meindebeschlüssen auf die Oberpräsidenten und Regierungspräsi
denten in weiterem Umfange, vom 26. Juni *1907 (M. Bl. S. 236).

Wir haben beschlossenj auf Grund des § 77 Abs. 3 des Kom
munalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 der Erteilung der Zustim
mung zur Genehmigung von Gemeindebeschlüssen, durch welche

a) besondere direkte oder indirekte Gemeindesteuern neu ein
geführt oder in ihren Grundsätzen verändert,

b) Abweichungen von den in § 54 a. a. O. vorgeschriebenen
# Verteilungsregeln,
c) Zuschläge, über den vollen Satz der Staatseinkommen

steuer hinaus angeordnet werden, in weiterem Umfange 
als bisher auf die Oberpräsidenten bezw. die Regierungs
präsidenten zu übertragen, und bestimmen zu diesem 
Zwecke folgendes:

(Dalszy ciąg nie będzie przedrukowany).

X.
PROJEKT

ustawy tymczasowej w przedmiocie kompetencji Rady 
Wojewódzkiej.

uchwalony przez Radę Wojewódzką i Komisję Prawniczą Sejmu
Śląskiego.

Art. 1.
Aż do chwili uregulowania kompetencji Rady Wojewódzkiej 

w poszczególnych ustaWach zastrzeżonych ustawodawstwu Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej względnie Sejmu Śląskiego, obejmuje Ra
da Wojewódzka oprócz agend Rady Prowincjonalnej, Wydziału 
Prowincjonalnego i Wydziału Krajowego, oraz innych agend przy
znanych jej przez Statut Organiczny następujące kompetencje.

Art. 2.
Na Radę Wojewódzką przechodzą upoważnienia nadane w do

tychczas obowiązujących ustawach i rozporządzeniach austriackim, 
niemieckim i pruskim władzom centralnym i związkowym, o ile te 
ustawy i rozporządzenia dotyczą spraw zastrzeżonych ustawo
dawstwu śląskiemu.
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Art. 3.

Na Radę Wojewódzką przechodzą także sprawy wyłączone 
z kompetencji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na mocy 
§^2. art. 1. ustawy z dnia . . . . . .  w przedmiocie zatwier
dzenia rozporządzeń Wojewody, okinosz'ących się do Wojewódz
kiego Sądu Administracyjnego.

Art. 4.

Powszechnie obowiązujące rozporządzenia wykonawcze Wo
jewody, zawierające zasadnicze i ogólne normy, będą wymagały 
zgody Rady Wojewódzkiej, jeśli one dotyczą:

1) ustawodawstwa o używaniu języka polskiego i niemiec
kiego w służbie zewnętrznej wszelkich cywilnych władz 
i urzędów,

2) ustawodawstwa o ustroju śląskich władz administracyjnych 
i o samorządzie powiatowym i gminnym tudzież podziału 
administracyjnego Śląska,

3) ustawodawstwa o organizacji sił policyjnych i żandarmerii,
4) ustawodawstwa w zakresie szkolnictwa,
5) ustawodawstwa w sprawach wyznaniowych,
6) ustawodawstwa przeciwko lichwie i spekulacji,
7) ustawodawstwa zakładów użyteczności publicznej, wzglę

dnie w sprawach robót publicznych, wykonanych na koszt 
Skarbu Śląskiego, tudzież w sprawie dotowanych ze Skar
bu Śląskiego spółek akcyjnych i kooperatyw,

8) ustawodawstwa skarbowego,
9) ustawodawstwa socjalnego.

A rt 5.

Jeżeli w sprawach zastrzeżonych ustawodawstwu śląskiemu 
przysługiwał w myśl dotychczasowych ustaw i rozporządzeń śro
dek prawny zażalenia lub rekursu do władz centralnych, wstępuje 
w miejsce władz centralnych Rada Wojewódzka jako instancja za
żalenia lub rekursowa.

O ile Rada Wojewódzka była powoł5rwaną do rozpatrywania 
sprawy w instancji niższej, uchyla się środek prawny zażalenia lub 
rekursu.
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Art. 6.
Uchwały Rady Wojewódzkiej wykonuje Wojewoda.

Art. 7.
Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Wojewodzie w po  ̂

rozumieniu z Radą Wojewódzką.

Art. 8.
Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

XI.
PROJEKT USTAWY

w przedmiocie zatwierdzenia rozporządzeń Wojewody odnoszących 
się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

uchwalony przez Radę Wojewódzką i Komisję Prawniczą 
Sejmu Śląskiego.

Art. 1.
Zatwierdza się rozporządzenie z dnia 1. sierpnia 1922 r. w 

przedmiocie utworzenia Wojewódzkiego! Sądu Administracyjnego. 
(Dz. U. Śl. nr. 12, poz. 42) z następującemi zmianami:

§ 1. W art. 1 cyt. rozporządzenia skreśla się słowo „cały“.
§ 2. Do tegoż art. 1 dodaje się następujące ustępy:
Sprawy, dla których przepisy prawne w części górnotśląskiej 

Województwa nie przewidują wogóle postępowania sporno-admi- 
nistracyjnego, lecz jedynie postępowanie uchwałowe wyłącza się 
z właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W spra
wach tych rdzstrzyga odtąd Rada Wojewódzka w postępowaniu 
uchwałowem.

O ile Rada Wojewódzka jest powołana na mocy art. 27 usta
wy z( dnia 15. lipca 1920 r. (Dz. U. Rz. P. nr. 73, poz. 497) do roz
patrywania danej sprawy także w instancji wyższej, uchyla się 
tenże środek prawny.

Sprawy rozstrzygane przez Wojewódzki Sąd Administracyj
ny w postępowaniu uchwałowem a następnie na wnfosek stron w 
postępowaniu sporno administracyjnem będą należały do kompe-
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:ji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, aż dd chwili ure- 
jwania nowego toku instancji w odnośnych ustawach.

§ 3. Po ustępie 3 art. 3. cyt. rozporządzenia umieszcza się 
tępujący ustęp:

W sprawach spornych pomiędzy Związkami dla spraw ubo- 
I wystarczla obecność przewodniczącego lub zastępcy przewo
dzącego, względnie innego sędziego zawodowego oraz dwóch 
siów niezawodowych.

Art. 2.
Zatwierdza się rozporządzeniem z dnia 19. września 1922 r. 
U. Śl. nr. 24, pozL 82) o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 

ierpnia 1922 r. (Dz. U. Śl. nr. .12, poz, 42) w przedmiocie utwo- 
lia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Art. 3.
Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Wojewodzie.

Art. 4.
Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej o®łoszenia.
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